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B E G R Ü N D U N G  

zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 8 der Gemeinde Bosau für ein Gebiet östlich von 

Klenzau, westlich der Gemeindegrenze zu Süsel, östlich der Landesstraße 184 (L184), nördlich 

der Weidredder - Solarpark Klenzau-Ost -  

1 Vorbemerkungen 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wird eine Kurzbegründung mit Darlegung 

der wesentlichen Planinhalte vorgelegt, die teilweise noch unvollständig ist. Im weiteren 

Verfahren wird die Begründung um alle erforderlichen Angaben einschließlich Umweltbe-

richten entsprechend § 2a BauGB ergänzt.  

1.1 Planungserfordernis / Planungsziele 

Die Bundesregierung will bis 2030 eine Marke von 80 Prozent Anteil erneuerbarer Energien 

am Bruttostromverbrauch erreichen. Damit sind die Erneuerbaren Energien ein elementarer 

Bestandteil der Energiestrategie 2030. Die zunehmende Notwendigkeit fossile Energieträ-

ger durch Erneuerbare Energien zu ersetzen, erfordert auch den Ausbau der Photovoltaik-

kapazitäten (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz).  

Der Bundesgesetzgeber hat in der Sitzung des Bundesrates am 8. Juli 2022 mit 

− dem Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit 
dem Klimaschutz-Sofortprogramm und zu Anpassungen im Recht der Endkunden-
belieferung, 

− dem Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerba-
ren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor, 

− dem zweiten Gesetz zur Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes und anderer 
Vorschriften, 

− dem Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanla-
gen an Land, 

− dem Vierten Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes und 

− der ersten Verordnung zur Änderung der Verordnung über allgemeine Bedingungen 
für die Versorgung mit Fernwärme 

das sogenannte „Osterpaket" verabschiedet.  

Insgesamt dienen die Gesetze dem beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien.  

Zu den Maßnahmen gehören unteranderem: 

− die gesetzliche Verankerung des Ziels, dass der Strombedarf im Jahr 2030 zu 80 % 
aus regenerativen Quellen gedeckt werden muss 

− die dauerhafte Abschaffung der EEG-Umlage 

− die Geltung aller erneuerbaren Energien als im überragenden öffentlichen Interesse 
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− die Erweiterung der Ausbauziele für Windenergie auf See auf mindestens 30 GW 
bis zum Jahr 2030, mindestens 40 GW bis 2035 sowie auf mindestens 70 GW im 
Jahr 2045 

− die Festlegung, dass 2 % der Bundesfläche für Windenergie an Land zur Verfügung 
stehen müssen 

− Maßnahmen zur Erleichterung des Ausbaus von Photovoltaik 

Besonders zu begrüßen ist, dass durch das „Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen be-

schleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsek-

tor" (dort Art. 2) ab dem 01.01.2023 die in § 6 EEG geregelte finanzielle Beteiligung der 

Kommunen mit 0,2 Cent pro Kilowattstunde bei Windenergieanlagen und Solar-

Freiflächenanlagen verbindlicher ausgestaltet wird.  

Neu bestimmt wurde auch, dass die Kommunen bei Solar-Freiflächenanlagen den Ab-

schluss der Vereinbarung davon abhängig machen dürfen, dass der Betreiber ein Konzept 

vorlegt, dass fachlichen Kriterien für die naturschutzverträgliche Gestaltung von Freiflä-

chenanlagen entsprechen. 

Im konkreten Wortlaut lautet § 2 EEG wie folgt:  

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanla-

gen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Si-

cherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 

sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzufüh-

renden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Satz 2 ist nicht gegenüber 

Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung anzuwenden“. 

Zur Beschleunigung des Ausbaus in allen Rechtsbereichen wird damit im EEG der Grund-

satz verankert, dass die Nutzung aller erneuerbaren Energien im übertragenden öffentli-

chen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient.  

Gemäß dem Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) wird für Schleswig-Holstein 

eine Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien von mindestens 37 Terawattstunden bis 

zum Jahr 2025 angestrebt.  

Die Gemeinde Bosau verfolgt das Ziel, die Erzeugung erneuerbarer Energien mittels Pho-

tovoltaikanlagen weiter zu fördern. Photovoltaik-Freiflächenanlagen leisten einen Beitrag 

zum sorgsamen Umgang mit der Umwelt und bieten eine nachhaltige Energieversorgung.  

Zur Standortfindung geeigneter Flächen größeren Umfangs führt die Gemeinde Bosau im 

Vorfeld eine PV-Potentialanalyse durch. Diese Standortbewertung wurde auf Grundlage 

des Erlasses „Grundsätze zur Planung von großflächigen Photovoltaikanlagen“ vom 

01.09.2021 durchgeführt. Das gemeindeweite Konzept aus 2023 ist der Anlage beigefügt.  
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Das Planungsziel ist die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Errichtung eine PV-

Freiflächenanlage zu schaffen.  

Die Gemeinde Bosau hat am 29.01.2024 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes Nr. 8 beschlossen. Parallel wurde der Aufstellungsbeschluss zur 15. Flächen-

nutzungsplanänderung betreffend acht Solarparks in der Gemeinde Bosau gefasst. 

1.2 Rechtliche Bindungen 

Nach der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes 2021 muss sich die Gemeinde bei 

der Planung von raumbedeutsamen Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit den in Betracht 

kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten, das heißt Standortalternativen, aktiv 

auseinandersetzen. Hier wird auf die gemeindeweite Potentialanalyse (Mai 2023) der Ge-

meinde Bosau verwiesen. 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Bosau aus dem Jahr 1997 stellt das Plangebiet in der 

Bestandskarte als Ackerfläche dar. Abgebildet sind zudem die Knickstrukturen, die das 

Plangebiet umgeben sowie teilweise auch innerhalb des Geltungsbereiches liegen und ein 

(teilweise) verrohrtes Gewässer. 

Der Flächennutzungsplan stellt für den Bereich 15.1 „Flächen für die Landwirtschaft“ dar. 

Bebauungspläne bestehen nicht. 

1.3 Gemeindeweite Potentialanalyse zur Eignung für Photovoltaik-

Freiflächenanlagen 

Die Gemeinde Bosau hat im Mai 2023 ihr Konzept zur Gemeindeweiten Potentialanalyse 

für PV-Freiflächenanlagen beschlossen. Darin wurden unter Berücksichtigung der Aussa-

gen übergeordneter Pläne Ausschluss-, Abwägungs- und Eignungsflächen für potenzielle 

PV-Freiflächenanlagen ermittelt. Die Ausschlussflächen und Abwägungsflächen orientieren 

sich an dem Gemeinsamen Beratungserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räu-

me, Integration und Gleichstellung und des Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, Um-

welt, Natur und Digitalisierung vom 01.09.2021 zur Planung großflächiger Photovoltaikan-

lagen im Außenbereich (PV-Erlass), diese sind im Textteil der Potentialanalyse aufgeführt. 

Daraufhin erfolgte eine Ermittlung der Potentialflächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. 

Hierzu wird auf die beigefügten Anlagen verwiesen. Der Erlass wurde zwischenzeitlich ak-

tualisiert, die Prüfung dieser Aspekte erfolgt daher nachfolgend in der Begründung. 

1.3.1 Ergebnis der Potentialanalyse  

Nach den genannten Ausschluss-, Abwägungs- und Eignungskriterien erfolgt so die Ermitt-

lung der Potentialflächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Gemeinde Bosau.  
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Zusammenfassend ergeben sich vor allem im südwestlichen Gemeindegebiet geeignete 

Flächen für PV-Freiflächenanlagen. Ein Großteil der Flächen liegt dabei östlich und westlich 

des Ortsteils Hassendorf. 

Mit diesem ersten Schritt der Potentialanalyse hat die Gemeinde Bosau zunächst zahlrei-

che öffentliche Belange als Grundlage für ein gemeindliches Konzept aufgearbeitet. Um da-

ran anknüpfend das vorhandene Interesse von privaten Grundeigentümern und Vorhaben-

trägern an der tatsächlichen Realisierung von PV-Vorhaben in der Gemeinde zu erkunden, 

forderte die Gemeinde in einem Verfahren im Juni 2022 alle Interessierten dazu auf, ihre 

Flächenwünsche zur Projektentwicklung anzumelden. Im Ergebnis wurden 680 Hektar Flä-

che für Solarparks beantragt. 

Die Anträge konzentrierten sich im Wesentlichen auf drei Räume: 

• Südlich von Hutzfeld, östlich L161, westlich L396 

• Südlich L176, südlich des Windparks Hutzfeld, westlich und südwestlich von Liens-

feld 

• Angrenzend an die Gemeinde Süsel, nordöstlich von Klenzau 

Aus der Ermittlung der wesentlichen öffentlichen und privaten Belange entwickelte die Ge-

meinde Bosau im Anschluss ihr Konzept. Darin ist unter anderem vorgesehen, dass die Be-

reiche mit hoher Antragsdichte als Vorrangflächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

ausgewiesen werden und dafür weite Teile des nördlichen Gemeindegebiets von PV-

Anlagen freigehalten werden. 

Weiterhin hat sich die Gemeinde Bosau für eine Festlegung eines maximalen Flächenan-

teils des Gemeindegebietes für PV-Freiflächenanlagen ausgesprochen. Dieser beträgt 5 %, 

entsprechend 330 Hektar. Außerdem soll ein Abstand von 200 Metern zu Siedlungen be-

rücksichtigt werden. Das Konzept beinhaltet außerdem Anforderungen, die ein Vorhaben 

als Grundlage für einen Aufstellungsbeschluss erfüllen muss: 

• Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

• Mindestens 20 Hektar Fläche, außer mit besonderer Begründung (dann mind. 5 

Hektar) oder bei Agri-PV-Projekten 

• Vorlage eines Konzepts zur Ableitung oder Nutzung der Energie spätestens zum 

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

• Vorlage eines Konzepts zur naturschutzverträglichen Gestaltung 

Das Konzept kann zu gegebenem Zeitpunkt fortgeschrieben werden. 
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1.3.2 Prüfung der Faktoren des neuen PV-Erlasses 

Seit dem 09.09.2024 ist der Erlass „Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-

Freiflächenanlagen im Außenbereich“, Gemeinsamer Beratungserlass des Ministeriums für 

Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport und des Ministeriums für Energiewende, Klima-

schutz, Umwelt und Natur in Kraft. Dadurch haben sich Änderungen in der Einschätzung 

von bestimmten harten und weichen Faktoren ergeben. Diese neuen Faktoren werden im 

Folgenden auf Ebene der Bauleitplanung ergänzend geprüft. 

Naturdenkmale / geschützte Landschaftsbestandteile und Flächen der Wiesenvogelkulisse 

sind mittlerweile als harte Ausschlusskriterien geführt und von dieser Planung nicht betrof-

fen. 

Landwirtschaftliche Fläche soll sparsam genutzt werden, daher unterliegt deren Nutzung für 

PV-Freiflächenanlagen einer besonderen Bewertung. Vergleicht man die Flächeninan-

spruchnahme von PV-Freiflächenanlagen jedoch bspw. mit dem Flächenbedarf zur Erzeu-

gung von Biomasseenergie, stellt man fest, dass die Flächeneffizienz der Stromerzeugung 

aus Anbaubiomasse um ein Vielfaches geringer ist als bei PV-Freiflächenanlagen. So 

könnte der Nutzungsdruck auf landwirtschaftliche Flächen durch Solarparks sogar verrin-

gert werden und die Flächen für andere Nutzungen, zum Beispiel für eine umweltverträgli-

chere Nahrungsmittelproduktion oder für Naturschutzmaßnahmen freigestellt werden. Zu-

dem ist auf PV-Freiflächen der Eintrag von Bioziden und Dünger deutlich geringer als beim 

Anbau der meisten Energiepflanzen. 

Durch eine flächensparende Anordnung der Module wird der Notwendigkeit des Ausbaus 

von erneuerbaren Energien und dem Schutz landwirtschaftlicher Flächen Rechnung getra-

gen. 

Laut Umweltportal des Landes Schleswig-Holstein weist das Plangebiet eine grundsätzlich 

hohe natürliche Ertragsfähigkeit auf, wobei umliegende Flächen teilweise sogar eine sehr 

hohe Bewertung verzeichnen. Aud detaillierte Ausführungen zur Bodenbewertung im Um-

weltbericht wird verwiesen. 

1.4 Gemeindeübergreifende Abstimmung 

Angesichts der eng gesteckten Gemeindegebietsgrenzen in Schleswig-Holstein kommt in 

der Planung dem interkommunalen Abstimmungsgebot (§2 Abs. 2 BauGB) im Bereich der 

Freiflächenphotovoltaik besondere Bedeutung zu. Die Planungen benachbarter Gemeinden 

sind aufeinander abzustimmen. Dabei muss materiell sichergestellt werden, dass gemein-

deübergreifende Ziele der Raumordnung und andere Vorgaben (Landschaftsbild, Belange 

des Tourismus und der Erholung, etc.) gewahrt werden und zudem nicht eine Gemeinde 

die Planungshoheit der Nachbargemeinden einengt.  
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Planungen zu Solar-Freiflächenanlagen sollen möglichst Gemeindegrenzen übergreifend 

abgestimmt werden, um räumliche Überlastungen durch zu große Agglomerationen von 

Solar-Freiflächenanlagen zu vermeiden, Ziff. 4.5.2 Abs. 4 LEP-Fortschreibung 2021. 

Im Zuge der Erarbeitung der gemeindeweite Potentialanalyse haben Abstimmungsgesprä-

che mit den Nachbargemeinden Süsel, Ahrensbök und Glasau über potenzielle Konflikte 

zwischen den Planungen stattgefunden.  

Während des weiteren Planungsprozesses werden die Nachbargemeinden erneut beteiligt 

und um ausdrückliche Zustimmung zu der Planung gebeten. 
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2 Bestandsaufnahme 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine kleinere Ackerfläche am östlichen Rand des 

Gemeindegebietes von Bosau, östlich der L184 und der Ortschaft Klenzau. Im Süden ver-

läuft die Weidredder. Nach Westen und Norden wird die Fläche durch vorhandene Knicks 

begrenzt, innerhalb der Vorhabenfläche befinden sich weitere Knick- und Gehölzstrukturen 

sowie eine wasserführende Senke. Im Nordwesten des Geltungsbereiches befindet sich im 

Bestand ein kleines Wirtschaftsgrünland. 

Direkt östlich angrenzend an das Plangebiet liegt der Geltungsbereich des Vorhabenbezo-

genen Bebauungsplanes Nr. 60 der Gemeinde Süsel. Auf dieser Fläche soll zukünftig 

ebenfalls eine PV-Anlage errichtet werden. Somit steht die Fläche des Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Nr. 8 nicht allein, sondern kann als Teil einer größeren, gemeindeüber-

greifenden Anlage betrachtet werden. Die Planung sieht außerdem ein Umspannwerk im 

Norden der Fläche vor, das gemeinsam genutzt werden kann. 

Über die Vorhabenfläche verlaufen zwei Gewässer des Wasser- und Bodenverbandes 

Schwartau. Diese sind in den wesentlich betroffenen Abschnitten verrohrt und verlaufen nur 

innerhalb des Wirtschaftsgrünlandes in Form eines offenen Grabens. 

 

Abb.: Luftbild mit VEP-8 Bosau und VEP-60 Süsel (Quelle: PLOH 2024 nach Digitaler Atlas Nord) 

VEP-60 Süsel 

VEP-8 Bosau 

Umspannwerk 
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3 Begründung der Planinhalte 

3.1 Flächenzusammenstellung 

Das Plangebiet hat eine Gesamtfläche von ca. 8,39 ha und setzt sich wie folgt zusammen:  

Sondergebiete ca.  6,86 ha 81,8 % 

Grünfläche ca. 1,53 ha 18,2 % 

Gesamt:  ca. 8,39 ha 100 % 

3.2 Auswirkungen der Planung 

Die Planung leistet mit der Ausweisung von Flächen für Photovoltaikanlagen einen wichti-

gen Beitrag zum Klimaschutz, der geeignet ist, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Die 

Planung entspricht den im § 1a BauGB genannten Vorschriften zum Umweltschutz. 

Die in Anspruch genommene Fläche erfüllt im Wesentlichen die Kriterien, die gem. des Er-

lasses vom 01.09.2021 an Photovoltaik-Freiflächenanlagen gestellt werden. 

Mögliche nachteilige Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden durch Höhen- und Flä-

chenbegrenzungen der beabsichtigten Nutzungen und den Erhalt umliegender Gehölz-

strukturen gemindert. 

3.2.1 Städtebauliche Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der Darstellung in der 15. Flächennutzungsplanänderung wird im Bebau-

ungsplan ein Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Pho-

tovoltaikanlagen“ festgesetzt. Die zulässigen Nutzungen sind detailliert festgesetzt.  

Maß der baulichen Nutzung 

Im Sondergebiet dürfen aufgeständerte Photovoltaik-Freiflächenanlagen errichtet werden. 

Die zulässige Grundflächenzahl in den Sondergebieten wird auf 0,65 festgesetzt. Dieser 

Wert gibt die maximal projizierte Fläche der Module auf den Boden (Bodenüberdeckung), 

die maximal zulässige Versiegelung durch die Gestellpfosten der Modultische, die Funda-

mente der Transformatoren, der eventuell aufgestellten Batteriecontainer und Zentralwech-

selrichter, der Löschwasserkissen, der Zaunpfähle sowie die teilversiegelten Flächen durch 

die notwendigen Wege, Kranstellflächen und Stellplätze vor. Die SO-Gebiete haben insge-

samt eine Fläche von ca. 6,86 ha. Bei einer maximalen Überstellung von 65 % des Son-

dergebietes beträgt die zulässige Grundfläche etwa 4,5 ha.  
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Die Höhenbegrenzungen der PV-Anlagen auf max. 3,50 m über vorhandenem Gelände 

dient dem Einfügen der Anlagen in das Orts- und Landschaftsbild. Für alle weiteren bauli-

chen Nebenanlagen, wie Trafostationen, Wechselrichter, Batteriecontainer oder Baucontai-

ner wird eine maximale Höhe von 4,00 m über vorhandenem Gelände festgesetzt. Aus-

nahmsweise dürfen diese festgesetzten maximalen Höhen baulicher Anlagen durch Auf-

bauen wie Antennen, Blitzableiter, Sensoren usw. darüber hinaus um maximal 2,00 m 

überschritten werden.  

Der Mindestabstand von der Oberkante des Geländes zur Unterkante der Modultische be-

trägt 0,60 m. Damit soll sichergestellt werden, dass ausreichend diffuses Licht und Nieder-

schlag auf den Boden fallen und so die Beeinträchtigung des Bewuchses durch Beschat-

tung verringert werden. 

Bedingte Festsetzungen 

Durch die Festsetzungen im Bebauungsplan und der daraus resultierenden Nutzung einer 

PV-Freiflächenanlage entsteht eine Entwicklung von einer ackerbaulichen Fläche zu einer 

Funktionsfläche. Die Funktionsfläche ist vorrangig durch die PV-Freiflächenanlage geprägt 

und wird für die Zeit der PV-Nutzung als Extensivgrünland entwickelt. Damit nach Beendi-

gung der Nutzung als PV-Freiflächenanlage und Rückbau der Anlage eine Rückkehr zu der 

Ursprungsnutzung einer intensiv landwirtschaftlichen Bewirtschaftung möglich ist, wird eine 

bedingte Festsetzung nach § 9 Abs. 2 Nr.2 BauGB in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Die Festsetzung dient der Sicherstellung des Ziels, dass die Flächen nach Aufgabe der PV-

Nutzung wieder der landwirtschaftlichen Produktion als Folgenutzung zur Verfügung ste-

hen. 

Einfriedungen 

Die Höhe der Einfriedung beträgt maximal 2,20 m. Um eine Durchlässigkeit für Kleintiere 

und Niederwild zu gewährleisten, wird ein Mindestabstand von 0,20 m von der Zaununter-

kante zur natürlichen Geländeoberfläche festgelegt. 

Baugrenzen 

Die überbaubare Fläche des Sondergebietes für die Modultische und Gebäude wird durch 

die Festsetzung einer Baugrenze definiert. Zufahrten und Einfriedungen können auch au-

ßerhalb der Baugrenze errichtet werden. 

3.3 Grünplanung 

Zu den angrenzenden landschaftlichen Flächen sind ausreichende Abstandsflächen be-

rücksichtigt. Die bisherige Ackerfläche ist als Gras- und Krautflur zu entwickeln. Das Wirt-
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schaftsgrünland im Nordwesten bleibt vollständig als extensives Grünland erhalten und wird 

nicht mit PV-Modulen überstellt.  

Das Plangebiet ist bereits im Bestand durch Knick- und Gehölzstrukturen eingegrünt, so-

dass keine weiteren Anpflanzungen aus Gründen des Sichtschutzes erforderlich sind. Ge-

mäß den „Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“ (vgl. MELUND 2017) ist dabei 

zu den vorhandenen Knicks grundsätzlich ein Abstand von der Höhe der baulichen Anlage 

oder mindestens 3 m ab Knickwallfuß einzuhalten. Dann kann der Knick innerhalb und an-

grenzend an einen Bebauungsplan als unbeeinträchtigt im Sinne des Gesetzes beurteilt 

werden.  

Die Fläche des Sondergebietes ist unter und zwischen den PV-Modulen als Gras- und 

Krautflur zu entwickeln und erhalten.  

3.3.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt nach dem Erlass „Grundsätze zur Planung von 

großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“, Gemeinsamer Beratungserlass 

des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport und des Ministeriums für 

Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur vom 09.09.2024. Eine entsprechende Bi-

lanzierung erfolgt im Umweltbericht (Kap. 5). 

3.3.2 Artenschutz 

Bei der Aufstellung der Bauleitplanung sind die Artenschutzbelange des Bundesnatur-

schutzgesetzes zu berücksichtigen (§§ 44, 45 BNatSchG). Ein Bebauungsplan kann selbst 

nicht gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG verstoßen, sondern nur dessen Voll-

zug. Er verstößt jedoch gegen § 1 Abs. 3 BauGB, wenn bei der Beschlussfassung abseh-

bar die Zugriffsverbote des § 44 unüberwindliche Hindernisse für die Verwirklichung dar-

stellen. Eingriffe in Gehölze, z.B. für Zufahrten o.Ä., sind nicht notwendig. Durch die Exten-

sivierung der landwirtschaftlichen Nutzung sind keine unzulässigen artenschutzrechtlichen 

Konflikte zu erwarten.  

Auf die detaillierten Ausführungen im Umweltbericht wird verwiesen. 

3.4 Verkehr 

Das Plangebiet wird über die Weidredder im Südwesten der Fläche erschlossen, dazu ist 

kein Eingriff in Gehölze notwendig.  

Während der Bauphase kommt es für einen begrenzten Zeitraum zu einem erhöhten Ver-

kehrsaufkommen durch Baumaschinen und Lieferfahrzeuge. Nach der Bauphase ist ein er-

heblich erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Servicefahrzeuge für die PV-Anlage nicht zu 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 8 der Gemeinde Bosau  

 

 
 

Seite 14 von 55                                                       PLANUNGSBÜRO OSTHOLSTEIN                                                   

erwarten. Insgesamt kann von einer Verkehrsreduktion ausgegangen werden, da die Flä-

chen nicht mehr regelmäßig durch landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge angefahren werden.  

4 Ver- und Entsorgung  

Die Ver- und Entsorgung des Gebietes erfolgt über die vorhandenen Einrichtungen in der 

Gemeinde Bosau. Ggf. notwendige Erweiterungen werden vorgenommen. 

Wasserhaushalt 

Das Oberflächenwasser versickert weiterhin dezentral auf der Fläche. Durch die Planung 

wird das Gebiet von einem Intensivacker zu einem Extensivgrünland entwickelt. Es kommt 

zu keiner erheblichen Versiegelung auf der Fläche. Somit ist von einem weitgehenden na-

türlichen Wasserhaushalt auszugehen. Daher wird auf eine Flächenbilanzierung gemäß 

dem Erlass vom 10.10.2019 zu den „Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit 

Regenwasser in Schleswig-Holstein Teil 1: Mengenbewirtschaftung“ verzichtet.  

Das auf den Modulen, Zufahrten und Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser wird 

innerhalb des Plangebietes breitflächig versickert, da der zu erwartende Versiegelungsgrad 

als gering einzustufen ist. Das Niederschlagswasser reichert somit weiterhin das Grund-

wasser an. Ein Umgang mit wassergefährdenden Stoffen findet innerhalb des Plangebietes 

nicht statt. Die Errichtung von wasserbaulichen Anlagen u.a. zum Sammeln, Rückhalten, 

Reinigen oder Versickern von Niederschlagswasser ist daher nicht erforderlich.  

Eine Reinigung der Module findet nur nach Bedarf statt. Bei Freiflächenanlagen in Schles-

wig-Holstein eher selten bis gar nicht, da der häufige Niederschlag die Module reinigt. Soll-

te es zu einer Reinigung kommen, wird mit enthärtetem Wasser und ohne den Einsatz 

chemischer Reinigungsmittel gereinigt. Für den Betrieb einer PV-Freiflächenanlage ist kei-

ne Abwasserentsorgung notwendig. 

4.1 Löschwasser/Brandschutz  

Bei einer sachgemäßen Planung, Installation und Wartung sind PV-Freiflächenanlagen si-

cher und ermöglichen generell einen effektiven abwehrenden Brandschutz. Das Risiko ei-

nes Brandereignisses ergibt sich hauptsächlich durch die elektrische Spannung. Die ge-

samte elektrische Anlage ist gemäß den technischen Bestimmungen für Elektroanlagen in 

regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Die Brandlast einer PV-Freiflächenanlage bezieht 

sich auf nicht feuerfeste Komponenten wie Gummi, Latex oder Plastik, welche lediglich ei-

nen Schwelbrand von geringem Ausmaß ermöglichen. Die restlichen Komponenten der An-

lage bestehen aus Glas, Aluminium oder feuerverzinktem Stahl und stellen somit keine 

Brandlast dar. Die Module werden dabei auf einem Trägersystem aus Stahl und Aluminium 
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(nicht brennbar) montiert, deren Pfosten in den Boden gerammt werden. Die Brandgefahr 

geht daher nicht von der Anlage, sondern von der darunter befindlichen Vegetation aus.  

Im Rahmen des Planvollzug sollten daher folgende Punkte berücksichtigt werden, um einer 

Brandentstehung von vornherein entgegenzuwirken:  

− Der Zufahrtsbereich sowie evtl. innere Betriebswege sind freizuhalten, um im Brand-
fall die Anlage mittels Feuerwehrfahrzeugen ansteuern zu können.  

− Einhaltung der Verhaltensregeln bei Bränden an elektrischen Anlagen  

− Aushagerung der Fläche  

Insgesamt kann für die PV-Freiflächenanlage von einer geringen Brandgefährdung ausge-

gangen werden. 

Der Feuerschutz in der Gemeinde Bosau wird durch die "Freiwillige Feuerwehr“ gewährleis-

tet. Durch einen anliegenden Hydranten können 96 m³/h Löschwasser für den Löschbe-

reich im Radius von 300 m um die Anlage bereitgestellt werden. Damit ist der Grundschutz 

der Photovoltaik-Freiflächenanlage gewährleistet. 

Weitere Details zum Löschwasser/Brandschutz werden im Genehmigungsverfahren nach-

gewiesen. 
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5 Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB 

Zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes gem. §§ 1 (6) Nr. 7, 1a BauGB wird eine 

Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 

der Planung auf das Gebiet und die Umgebung ermittelt werden. Die Gemeinde fordert die 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Verfahren nach § 4 (1) Baugesetz-

buch dazu auf, Äußerungen zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung abzu-

geben.  

5.1 Einleitung 

5.1.1 Inhalte und Ziele des Bauleitplans 

Die Gemeinde Bosau plant die Erzeugung erneuerbarer Energien mittels Photovoltaikanla-

gen zu fördern. Die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen soll auf einer Sonder-

baufläche mit einer Gesamtgrundfläche von insgesamt ca. 6,86 ha ermöglicht werden.  

5.1.2 Für die Planung bedeutsame einschlägige Fachgesetze und Fachpläne 

Folgende bekannte einschlägige Fachgesetze betreffen das Plangebiet und treffen folgen-

de Aussagen: 

 Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung in der Planung 

BauGB § 1a Sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden (Bodenschutzklausel, 
Umwidmungssperrklausel in Be-
zug auf landwirtschaftl. Flächen, 
Waldflächen und für Wohnzwecke 
genutzte Flächen - § 1a, Abs. 2) 

Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel (§ 1a, Abs. 5) 

Ermittlung der Fläche mittels Flächen-
konzept 

Erzeugung regenerativer Energie dient 
dem Klimaschutz 

BNatSchG, 

LNatSchG: 

Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts, der Regenerationsfä-
higkeit, der nachhaltigen Nut-
zungsfähigkeit der Naturgüter etc. 

Naturschutzfachliche Eingriffsregelung 
Artenschutz 

BBodSchG: Nachhaltige Funktionen des Bo-
dens sichern und wiederherstellen 

Begrenzung von möglichen Versiege-
lungen, Hinweise zum Baustellenbetrieb 

LWG: Funktion des Wasserhaushaltes 
im Wirkungsgefüge des Natur-
haushaltes sichern 

Begrenzung der möglichen Versiege-
lungen, Hinweise zum Baustellenbe-
trieb, Regenwasserversickerung vor Ort 

WHG: Schutz der Gewässer als Be-
standteil des Naturhaushalts, als 
Lebensgrundlage des Menschen, 
als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen sowie als nutzbares Gut 

Begrenzung der möglichen Versiege-
lungen, Hinweise zum Baustellenbe-
trieb, Regenwasserversickerung vor Ort 

LAbfWG: Förderung der Kreislaufwirtschaft 
zur Schonung der natürlichen 
Ressourcen und Gewährleistung 

In der Betriebsphase keine schädlichen 
Abfälle zu erwarten. 
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der umweltverträglichen Beseiti-
gung von Abfällen 

BImSchG: Ausschluss schädlicher Umwelt-
auswirkungen 

Keine schädlichen Umweltauswirkungen 
zu erwarten. 

DSchG: Bewahrung von Denkmälern Planung greift nicht in die entsprechen-
den Böden ein bzw. werden auf ent-
sprechenden Flächen Tiefbauarbeiten 
vermieden 

 

Folgende bekannte Fachpläne betreffen das Plangebiet und treffen folgende Aussagen: 

 Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung in der Pla-

nung 

Landesentwicklungsplan 

(LEP) 

- Entwicklungsraum für Tou-
rismus und Erholung 

 

- derzeit geringe Erholungsfunktion 
der Vorhabenfläche durch landwirt-
schaftliche Nutzung 

- umliegende Wege bleiben in ihrer 
Funktion bestehen 

- geringe optische Beeinträchtigung 
durch vorhandene Gehölzstrukturen 

- die Erholungsfunktion wird nicht 
großräumlich beeinträchtigt 

- unmittelbare Nähe zum BP 60 Sü-
sel, daher in Zukunft parallele Ent-
wicklung 

Regionalplan (REP) - Gebiet mit besonderer Bedeu-
tung für Tourismus und Erho-

lung 

Landschaftsrahmenplan 

(LRP) 

- Gebiet mit besonderer Erho-
lungseignung 

Landschaftsplan: - Knick-/Gehölzbestand an den 
Grenzen und innerhalb des 
Plangebiets  

- keine Einzelziele oder Maß-
nahmen auf der Fläche vorge-
sehen 

- Gehölze werden vollständig erhal-
ten und ausreichende Schutzab-
stände berücksichtigt 

Lärmminderungsplan 

(LMP) oder Lärmakti-

onsplan 

liegt nicht vor  

Luftreinhalteplan liegt nicht vor - 

Sonstige städtebauliche 

Pläne mit Umweltbezug 

- - 

 

Dem Plangebiet wird durch entsprechende Ziele im Landesentwicklungsplan, Regionalplan 

und im Landschaftsrahmenplan eine erhöhte Bedeutung für Tourismus und Erholung zuge-

sprochen. Durch die derzeitige intensiv-landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Fläche so-

wie die Entwicklung einer PV-Freiflächenanlage unmittelbar anschließend im Gemeindege-
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biet Süsel, ist die tatsächliche Erholungsfunktion der Fläche aktuell wie auch zukünftig eher 

gering einzuschätzen. Weiträumig werden Erholungsfunktion und Landschaftsbild jedoch 

nicht beeinträchtigt, wozu auch die Eingrünung der Fläche durch vorhandenen Gehölzbe-

stand dient. Die Planung widerspricht damit nicht den Zielen der Raumordnung und der 

Landesplanung. Die im Landschaftsplan verzeichneten Landschaftselemente wie Knicks 

sind von der Planung nicht betroffen, sondern bleiben unter Berücksichtigung eines 

Schutzabstandes erhalten. 

Folgende bekannte Schutz- oder Risikogebiete betreffen das Plangebiet: 

Gebietsart Betroffenheit 

Naturschutzgebiet (§ 23 BNatSchG) nicht betroffen 

Nationalparke, Naturmonumente (§ 24 BNatSchG)  nicht betroffen 

Biosphärenreservat (§ 25 BNatSchG) nicht betroffen 

Landschaftsschutzgebiet (§ 26 BNatSchG) nicht betroffen 

Naturparke (§27 BNatSchG) nicht betroffen 

Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG) nicht betroffen 

Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG) nicht betroffen 

Natura 2000 - Gebiete nicht betroffen  

Geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG./ § 21 LNatSchG) 
Knickstrukturen innerhalb des  

Plangebietes 

Wald (§ 2 LWaldG) nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG), Heilquellenschutz-
gebiete (§ 53 WHG), Risikogebiete (§ 73 WHG), Über-
schwemmungsgebiete (§ 76 WHG) 

nicht betroffen 

Denkmale oder archäologische Interessensgebiete 
Großteil der Fläche im archäologi-

schen Interessensgebiet 

Die geschützten Knickstrukturen werden erhalten und entsprechende Abstände eingehal-

ten. Die Planung greift nicht in Schutzgebiete gemäß § 32 BNatSchG ein. Der Großteil des 

Plangebiets liegt innerhalb eines archäologischen Interessensgebietes (Nr. 11). Dieses wird 

jedoch von der Planung nicht betroffen bzw. beschädigt. 

5.1.3 Prüfung der betroffenen Belange 

Die Prüfung der betroffenen Belange erfolgt anhand der Vorgaben des § 1 (6) Nr. 7 BauGB. 

Die Bauleitplanung ist eine Angebotsplanung, sodass objektbezogene Angaben insbeson-

dere zum Umgang mit Emissionen, Energie, Abwässern und Abfällen in der Regel beim 

Aufstellungsverfahren nicht vorliegen. Die Umweltprüfung kann zu diesen Belangen daher 

nur allgemeine Aussagen treffen. 
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a) Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Erheblich betroffen, da Eingriffe nach § 14 BNatSchG vorbereitet werden.  

b) Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des BNatSchG 

Nicht betroffen, da die o. g. genannten Schutzgebiete nicht berührt werden. Daher wird die-

ser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie 
die Bevölkerung insgesamt 

Nicht betroffen, da für den Menschen im Zusammenhang mit der angestrebten Planung 

keine erheblichen Auswirkungen auf die Aspekte Wohnen, Wohnumfeld, Erholung, Ge-

sundheit und Wohnbefinden zu erwarten sind. Schützenswerte Nutzungen sind derzeit im 

Plangebiet nicht vorhanden.  

Derzeit gehen vom Plangebiet Auswirkungen einer ordnungsgemäß betriebenen Landwirt-

schaft aus (Lärm/Staub). Von den Photovoltaikmodulen gehen keine betriebsbedingten 

Lärmemissionen aus. Von den Trafogebäuden ist mit örtlich begrenzten, geringen 

Lärmemissionen zu rechnen. Baubedingte Auswirkungen wie ein erhöhtes Verkehrsauf-

kommen durch den Baustellenverkehr sowie Lärm- und Staubemissionen treten nur wäh-

rend eines begrenzten Zeitraumes von wenigen Wochen auf.  

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Das Plangebiet befindet sich gemäß Archäologie-Atlas Schleswig-Holstein größtenteils in-

nerhalb des archäologischen Interessensgebiets Nr. 11. Bislang sind keine Auswirkungen 

auf archäologische Kulturdenkmale durch die Errichtung einer Photovoltaik-

Freiflächenanlagen bekannt. 

Es wird auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies un-

verzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzu-

teilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die 

Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der 

Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu 

dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übri-

gen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unver-

ändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen 

von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier 

Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern 

auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Boden-

beschaffenheit.  
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Bei Beachtung der Hinweise wird eine Erheblichkeit nicht angenommen. Daher wird dieser 

Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

e) Die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 
und Abwässern 

Nicht betroffen, da keine erheblichen Emissionen zu erwarten sind. Der sachgerechte Um-

gang mit Abfällen und ihre umweltschonende Beseitigung und Verwertung wird durch ent-

sprechende fachgesetzliche Regelungen sichergestellt.  

f) Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie 

Nicht betroffen, da es sich bei dem Vorhaben um die Erzeugung erneuerbarer Energien in 

Form von Photovoltaik handelt.  

g) Die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesonde-
re des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 

Von den vorhandenen Knickstrukturen an den Grenzen und innerhalb des Plangebiets wird 

genügend Abstand gehalten, sodass diese unbeeinträchtigt bleiben. Durch die geplante 

Nutzung wird die bisherige Ackerfläche extensiviert und als Gras- und Krautflur entwickelt. 

Die Planung weicht nicht von den Darstellungen des Landschaftsplanes ab. Daher wird 

dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht.  

h) Die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgeleg-
ten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. 

Nicht betroffen, da keine erheblichen Emissionen zu erwarten sind.  

i) Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
nach den Buchstaben a bis d 

Wesentliche Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den Belanggruppen sind 

nicht erkennbar, es sind ohnehin nur die Belange a) „Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 

Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 

Landschaft und die biologische Vielfalt“ überhaupt betroffen. Von einer Erheblichkeit wird 

daher nicht ausgegangen. Daher wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

j) Unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswir-
kungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vor-
haben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach 
den Buchstaben a bis d und i 

Die nach dieser Bauleitplanung zulässigen Vorhaben verursachen keine schweren Unfälle 

oder Katastrophen. Daher wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 
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5.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen die in 

der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 ermittelt wurden 

Erhebliche Umweltauswirkungen sind in der Umweltprüfung nur für die Belange a) „Die 

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-

gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt“ zu erwarten. Die 

folgenden Ausführungen beschränken sich daher auf diese Aspekte. 

5.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-

stands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, 

die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden: 

a) Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Tiere  

Zur Ermittlung des Tierbestandes wurde zunächst eine faunistische Potenzialanalyse inklu-

sive einer Brutvogelkartierung für ausgewählte Arten(-gruppen) von der BioConsult SH 

GmbH erstellt. Dies erfolgte gemeinsam für die Flächen des Vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes Nr. 8 der Gemeinde Bosau und des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 

60 der Gemeinde Süsel. Im Zuge der Erstellung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 

(GFN mbH, Molfsee, 31.05.2024) wurden weitere Bestandserfassungen vorgenommen. Die 

vollständigen Gutachten sind als Anlagen beigefügt.  

Säugetiere 

Im 4 km-Umfeld des Plangebiets konnten Nachweise von Fledermausarten erbracht wer-

den (Braunes Langohr, Zwerg- und Mückenfledermaus). Entsprechend der vorhandenen 

Ausstattung an Habitaten und Strukturen ist im Planungsgebiet allgemein mit häufigen und 

weit verbreiteten Arten zu rechnen, die in der halboffenen bis offenen Agrarlandschaft vor-

kommen können. Hierzu zählen v.a. Breitflügelfledermaus, teils auch Zwergfledermaus und 

Mückenfledermaus wie auch weitere Wald- und Baumarten. Das Planungsgebiet liegt au-

ßerhalb von Umgebungsbereichen zu Wäldern und damit außerhalb von Gebieten mit be-

sonderer Bedeutung für den Fledermausschutz. Der überplante Bereich kann derzeit von 

strukturgebundenen Arten als Jagdhabitat genutzt werden, demnach werden strukturge-

bunden jagende Arten vom Vorhaben nicht beeinträchtigt, da in diese Strukturen nicht ein-

gegriffen wird. Die im Norden angrenzende Grünlandfläche inklusive Gewässer besitzt eine 

deutlich bessere Eignung als Nahrungshabitat als das Ackerland innerhalb des Planungs-

gebietes. Für Arten, die bevorzugt auf Offenland jagen, ist eine Herabstufung als Nah-

rungshabitat nicht auszuschließen. Im Zuge des Vorhabens kommt es zu keinen Gehölz-

eingriffen, sodass potenzielle Quartiere nicht verloren gehen und auch in die Leitstrukturen 
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nicht eingegriffen wird. Von einer PV-Freiflächenanlage gehen zudem keine Wirkungen 

aus, die ein Durchfliegen des Raumes durch Fledermäuse beeinträchtigen könnten. Bei 

Umsetzung des Vorhabens ist deshalb nicht mit artenschutzrechtlichen Konflikten mit der 

Artgruppe der Fledermäuse zu rechnen. 

Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb des allgemeinen Verbreitungsgebiets des 

Fischotters. Es wurden Nachweise vom Fischotter in mehr als 750 m zum Planungsgebiet 

erbracht. Relevante Wanderbeziehungen im Bereich bestehen jedoch nicht, da dort geeig-

nete lineare Gewässer fehlen. Zudem ist an den Zäunen ein Kleinsäugerdurchlass von 0,2 

m geplant. Für die mobile Art stellt eine eingezäunte PV-Freiflächenanlage dann keine er-

hebliche Barriere dar. Artenschutzrechtliche Konflikte können demnach ausgeschlossen 

werden. 

Das Planungsgebiet liegt innerhalb von bekannten und mit Nachweisen belegten Verbrei-

tungsgebieten der Haselmaus in Schleswig-Holstein. Haselmäuse wären lediglich durch 

baubedingte Tötungen von dem Vorhaben betroffen, wenn sich Individuen in den von Ro-

dungen oder Entnahmen betroffenen Gehölzen oder Knicks bzw. Feldhecken befänden. Im 

Rahmen des Vorhabens sind keine Eingriffe in Strukturen der Haselmaus vorgesehen und 

somit keine Konflikte zu erwarten.  

Vorkommen weiterer Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie können aufgrund 

ihrer Verbreitungsgebiete im Plangebiet ausgeschlossen werden. 

Reptilien 

Vorkommen der heimischen Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind auf-

grund ihrer Verbreitung und Habitatansprüche im Planungsgebiet auszuschließen. 

Amphibien 

Die Bestandserfassung ergab mehrere Nachweise von wertgebenden Amphibienarten im 

Umfeld bis 4 km um das Planungsgebiet (Moorfrosch, Laubfrosch, Knoblauchkröte, 

Kammmolch, Rotbauchunke, Wechselkröte). Alle diese Nachweise wurden allerdings in je-

weils weit über 500 m Entfernung zur Vorhabenfläche erfasst. Im Planungsgebiet selbst be-

findet sich ein eutrophes Kleingewässer mit Amphibienbesatz (Grünfrosch). In dieses Ge-

wässer wird mit der Planung nicht eingegriffen, sodass ein Konflikt nicht zu erwarten ist. 

Der Nahbereich des Vorhabens umfasst zahlreiche kleine Gehölze und Knicks sowie Grün-

landflächen und Kleingewässer, die grundsätzlich geeignete Habitate für Amphibienarten 

darstellen. Baubedingt sind im Rahmen des Vorhabens Schädigungs- und Störungstatbe-

stände nicht auszuschließen, daher sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich.  

Insekten 
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Vorkommen von Insektenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie konnten nicht nachge-

wiesen werden. Für Insekten (z.B. Tagfalter und Heuschrecken) stellen die Ackerflächen 

einen schlechten Lebensraum dar, sodass wenige Arten zu erwarten sind. Zwischen und 

unter den PV-Modulen wird aufgrund der Verschattung eine Grasdecke prognostiziert. Die 

angesäten Flächen werden zukünftig nur extensiv genutzt, weshalb von einer ungestörten 

Entwicklung ausgegangen wird. Dadurch wird ein attraktiver Lebensraum für die Insekten 

geschaffen. Die Errichtung und der Betrieb von PV-Freiflächenanlagen haben keine negati-

ven Auswirkunken auf die Gruppe der Insekten. 

Brutvögel 

Die Brutvogelkartierung erfolgte durch fünf Geländebegehungen im Jahr 2022 sowie die 

Analyse der Biotoptypenkartierung. 

Die meisten der erfassten Brutvögel gehören zu den gehölzbrütenden Arten und besiedel-

ten ausschließlich die Hecken und Gehölze rund um die Flächen. Die besiedelten Struktu-

ren liegen somit außerhalb der im Rahmen des Vorhabens überplanten Flächen oder wer-

den von diesem nicht beeinträchtigt. 

Im Folgenden werden wertgebende Arten, die in den Brutvogelkartierungen im Ge-

biet/Nahbereich der Planungsgebiete in den Gemeinden Bosau und Süsel nachgewiesen 

wurden oder aus Datenabfragen im 4 km-Umkreis hervorgehen, näher betrachtet. 

Für viele Arten liegen Nachweise über Brutplätze in ausreichend weiter Entfernung zum 

Plangebiet vor (Schleiereule, Seeadler, Weißstorch), gleichzeitig kann bei diesen Arten da-

von ausgegangen werden, dass die Vorhabenfläche als potenzielles Nahrungshabitat oder 

als Durchflugraum für diese Arten nicht beeinträchtigt wird. Gleiches gilt für Baumpieper, 

Kranich und Mäusebussard, die zwar im Zuge der Bestanderfassung gesichtet wurden, al-

lerdings keine Brutplätze innerhalb des Planungsgebiet bekannt sind.  

Auch für gebäudebrütende Arten wie die Rauchschwalbe ist keine Beeinträchtigung zu er-

warten, da vorhabenbedingt keine Gebäudeabrisse geplant sind und Nahrungsflüge aus 

entfernten Siedlungsbereichen in die weite Landschaft weiterhin möglich sind. 

Die Feldlerche besiedelt als Offenlandbrüter offenes Kulturland mit niedriger und lückenhaf-

ter Vegetationsdecke, wie z.B. Wiesen und Weiden, aber auch frisch bestellte Äcker oder 

junge Ackerbrachen. In der konventionellen Landwirtschaft erreichen nur noch Flächen mit 

kleinräumiger Anbauvielfalt und Sommerfeldfrüchten hohe Besiedlungsdichten, wobei Win-

terkulturen und Silagewirtschaft auf Grünländern nur gering besiedelt sind oder verlassen 

werden. Bei der Bestandserfassung wurden sieben Reviere der Feldlerche innerhalb des 

Planungsgebietes des Bebauungsplanes Nr. 60 in der Gemeinde Süsel kartiert. Revier-
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nachweise aus der Vorhabenfläche in der Gemeinde Bosau liegen hingegen nicht vor, was 

auf die Habitatausstattung bzw. das Meideverhalten der Art zu Gehölzstrukturen und die 

Größe der Fläche zurückzuführen ist.  

 

Abb.: Reviere der Boden- und Saumbrüter (Quelle: BioConsult 2022) 

Für die Rohrweihe ist ein Brutplatz in der Nähe wahrscheinlich, da u.a. ein balzendes Indi-

viduum gesichtet wurde. Eine Brut auf den Flächen des Planungsgebietes ist aufgrund der 

Struktur allerdings unwahrscheinlich und wurde im Rahmen der Begehung nicht gefunden. 

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass direkt in der Nähe brütende Rohrweihen den 

Plangeltungsbereich als Nahrungsraum nutzen. Im Rahmen einer weiterführenden Habitat-

potenzialanalyse wurden vorhandene Biotopkomplexe in der Umgebung des Plangebiets 

auf ihre Wertigkeit als Nahrungshabitat für die Rohrweihe untersucht. Es wird festgestellt, 

dass der Betrachtungsraum, bis auf die Knicks/Feldhecken sowie das lineare Gewässer, 

keine besonderen Habitate, wie größere Röhrichte oder Brachflächen, bietet, die abgeflo-

gen werden können. Der Prüfbereich weist somit im Umfeld des Planungsgebietes keine 

besondere Attraktionswirkung auf, die hinsichtlich des Plangebietes Bosau im Umfeld nicht 

kompensiert werden könnte. Zudem ist die Rohrweihe als Nahrungsopportunist zur Nah-

rungssuche nicht auf bestimmte Habitate spezialisiert. Folgend besteht weiterhin eine Eig-

nung der umgebenen landwirtschaftlichen Flächen (besonders zu Mahd-/Ernteereignissen) 

für nahrungssuchende Rohweihen. 
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Vom Rotmilan liegen mehrere Brutnachweise aus dem 4 km-Umfeld vor. Diese stammen 

aus mindestens 650 m Entfernung zum Plangebiet. Während der Brutvogelkartierung wur-

de der Rotmilan bei zwei Kartierungen gesichtet. Das Planungsgebiet stellt auch für den 

Rotmilan potenziell einen Teil des Nahrungsraumes dar. Im Rahmen einer weiterführenden 

Habitatpotenzialanalyse wurden vorhandene Biotopkomplexe in der Umgebung des Plan-

gebiets auf ihre Wertigkeit als Nahrungshabitat für den Rotmilan untersucht. Das Gutachten 

kommt zu dem Ergebnis, dass sich das Planungsgebiet hinsichtlich der strukturellen Aus-

stattung und mithin der Attraktionswirkung für den Rotmilan nicht vom angrenzenden Land-

schaftsraum abhebt und die Nutzung der Fläche eher durch Querungen zu gut geeigneten 

Nahrungshabitaten (z.B. am Klenzauer See) erklären lässt. 

Im Zuge der Brutvogelkartierung wurden weitere Arten erfasst, die allerdings als häufig und 

nicht wertgebend eingestuft werden. Diese werden im Rahmen einer gildebezogenen Dar-

stellung geprüft: 

Für Offenlandarten liegt eine direkte Betroffenheit durch die Überbauung der Flächen vor. 

Die Gilde wird daher grundsätzlich als vorhabenrelevant eingestuft. Bei genauerer arten-

schutzrechtlicher Prüfung wird deutlich, dass vorhabenbedingte Schädigungen und Tötun-

gen sowie Störungstatbestände baubedingt eintreten können. Daher sind Vermeidungs-

maßnahmen zu berücksichtigen. Schädigungstatbestände sind nicht zu erwarten, da es 

sich bei der betroffenen Fläche um Biotoptypen handelt, die in der Umgebung weiterhin 

vorhanden sind, auf die die vorkommenden Vogelarten problemlos ausweichen können, 

sodass die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin gewährleistet ist. 

Das Vorkommen von Brutvögeln der Gehölzbestände konzentriert sich größtenteils auf die 

in Randbereichen der Agrarflächen vorhandenen Gehölze (Knicks, Feldhecken und Baum-

gruppen). Eingriffe in Gehölze sind nicht vorgesehen. Die Gilde wird deshalb in der arten-

schutzrechtlichen Prüfung nicht weiter betrachtet. 

Rast- und Zugvögel 

Eine artenschutzrechtliche Relevanz besitzen lediglich Rastbestände, die innerhalb eines 

Betrachtungsraumes (500 m-Umfeld) regelmäßig 2 % des landesweiten Bestandes einer 

Art aufweisen. Ein Auftreten von Rastvögeln im Plangebiet ist zwar nicht gänzlich auszu-

schließen, es wird sich jedoch aufgrund der Lage und Ausstattung der Flächen mit einge-

schränkter Rast- und Nahrungsfunktion um ein zahlenmäßig unauffälliges Rastgeschehen 

vor allem häufiger und nicht wertgebender Rastvogelarten handeln, das den 2 %-

Schwellenwert nicht überschreiten wird.  
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Da die Bauweise von Photovoltaikanlagen keine höherwirksamen Strukturen schafft, ist 

nicht von einer Bedeutung der überplanten Fläche für Zugvögel auszugehen. Es befinden 

sich im Bereich des Planungsgebiets auch keine Leitlinien für den Vogelzug. 

Pflanzen 

Im Juli 2022 wurde im Rahmen des o.g. Fachgutachtens Flora und Fauna von der BioCon-

sult SH GmbH eine Biotoptypenkartierung durchgeführt. 

Große Teile des Vorhabengebietes wurden als AAy – Intensivacker kartiert. Weite Teile des 

Vorhabengebietes sind landwirtschaftliche Flächen wie Gerste und Rapsfelder. Auf der 

Vorhabenfläche wurden außerdem folgende Biotope kartiert: 

• HWy – Typischer Knick  

• HWe – Feldgehölz aus Erlen, ein von Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) geprägtes 

Feldgehölz auf frischen Standorten 

• FGy – sonstiger Graben und 

• FKe – eutrophes Kleingewässer  

• GYy – mäßig artenreiches Wirtschaftsgrünland 

 

Abb.: Biotoptypenkartierung (Quelle: BioConsult 2022) 
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Die Flächen des Knicks und des Kleingewässers unterliegen dem Schutz nach § 30 

BNatSchG i.V.m. LNatSchG (LLUR 2022). Die teilweise vorhandenen, gut ausgeprägten 

Randstrukturen liegen teils innerhalb des Vorhabengebietes, sind jedoch von den geplan-

ten Maßnahmen nicht betroffen. Die Knicks, Feldhecken und Baumreihen der offiziellen Bi-

otoptypenkartierung des Landes (Lanis – SH, Stand 2016-2020) sind nachfolgend darge-

stellt. 

 

Abb.: Knicks, Feldhecken und Baumreihen (Quelle: BioConsult 2022 nach LANIS-SH 2016-2020) 
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Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

In Schleswig-Holstein sind grundsätzlich drei Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie zu erwarten: 

• Froschkraut (Luronium natans) 

• Kriechender Sellerie (Apium repens) 

• Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) 

Alle drei Arten sind an feuchte bis zeitweise überschwemmte Lebensbereiche gebunden, 

Froschkraut und Kriechender Sellerie sind Pionierpflanzen und benötigen offene Böden 

oder Störstellen. Ein Vorkommen aller drei Arten im Vorhabengebiet ist nicht zu erwarten. 

Die im Anhang IV der FFH-Liste gelisteten Moose und Flechten sind aufgrund ihrer Lebens-

raumansprüche an alte Wälder und basenreiche Moore gebunden. Ein Vorkommen im Vor-

habengebiet ist daher ebenfalls auszuschließen. 

 

Fläche und Boden  

Die Fläche des Plangebietes wird überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt. Im 

Nordwesten befindet sich ein kleines Wirtschaftsgrünland. Das Gelände ist bewegt, am 

höchsten ist es im Nordosten des Geltungsbereiches und fällt von dort nach Osten und 

Westen hin ab. Die Fläche ist bereits mit Knickstrukturen abgegrenzt und im Nordwesten 

von bestehenden Gehölzstrukturen durchzogen.  

Gemäß der Bodenübersichtskarte 1:250.000 (Umweltportal SH) handelt es sich bei den 

Böden des Plangebiets um Pseudogley-Parabraunerde Die Böden sind durch die intensive 

landwirtschaftliche Nutzung in ihrer Natürlichkeit überformt.  

Angrenzend an das Plangebiet schließen weitere landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen 

an. Die aus einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissi-

onen (Lärm, Gerüche, Staub) können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken.  

Bodenbewertung 

Eine Betrachtung der Bodenbewertung (Bodenfunktionale Gesamtleistung und natürliche 

Ertragsfähigkeit) fand bereits auf Ebene der Gemeindeweiten Potentialanalyse statt, hierbei 

wurde von keiner flächenscharfen Bewertung ausgegangen. Im Rahmen der Bauleitpla-

nung wird der Aspekt der natürlichen Ertragsfähigkeit (regional bewertet) genauer unter-

sucht. Aus diesem Grund lässt sich ein teilweise anderes Ergebnis erkennen. Hinsichtlich 

der Bodenbewertung wurde die natürliche Ertragsfähigkeit betrachtet. Hierzu wird als In-

formationsquelle auf das Umweltportal (Umweltportal Schleswig-Holstein) verwiesen.  



 Stand: 21.11.2024 

 
 
 PLANUNGSBÜRO OSTHOLSTEIN                                                             Seite 29 von 55 

Seite 29 von 55 
 

 

Abb.: natürliche Ertragsfähigkeit (BGZ) regional bewertet (PLOH 2024 nach Umweltportal SH) 

Unter genauer Betrachtung in diesem detaillierteren Maßstab lässt sich erkennen, dass die 

natürliche Ertragsfähigkeit des gesamten Plangebiets mit „hoch“ bewertet wurde. In der nä-

heren Umgebung finden sich sowohl höher als auch niedriger bewertete Flächen. 

Da ein vollständiger Rückbau nach Ende der Nutzungsdauer relativ schnell und einfach er-

folgen kann, wird die Fläche nur temporär einer landwirtschaftlichen Nutzung entzogen und 

kann perspektivisch weiterhin bewirtschaftet werden. Des Weiteren wird der Boden inner-

halb des Sondergebietes und der Grünflächen nicht mehr landwirtschaftlich bearbeitet und 

es erfolgen keine Düngeeintragungen mehr. Damit hat die Errichtung einer PV-

Freiflächenanlage positive Auswirkungen auf den vorsorgenden Bodenschutz.  

Wasser 

Die Vorhabenfläche befindet sich weder in einem Trinkwassergewinnung- noch in einem 

Schutzgebiet.  

Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung besteht eine Vorbelastung des Schutzgutes 

Wasser im Plangebiet.   

Luft, Klima 

Das Klima Schleswig-Holsteins gehört zu dem kühlgemäßigten subozeanischen Bereich. 

Charakteristisch sind die vorherrschenden Westwinde, verhältnismäßig hohe Winter- und 

niedrige Sommertemperaturen, geringe jährliche und tägliche Temperaturschwankungen, 

hohe Luftfeuchtigkeit und starke Winde.  

Insgesamt ist von unbelasteten klimatischen Verhältnissen auszugehen. 
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Landschaft 

Das Landschaftsbild wird großräumig von intensiv genutzten Ackerflächen und strukturge-

benden Knickflächen geprägt. Das Plangebiet selbst stellt sich als intensiv genutzt Acker-

fläche dar, die durch Knick- und Gehölzstrukturen eingefasst wird. Der nächste Siedlungs-

bereich – Klenzau – befindet sich in über 500 Metern Entfernung zum Plangebiet und bleibt 

damit von der Planung unbeeinträchtigt. 

Biologische Vielfalt, Wirkungsgefüge 

Das Vorhabengebiet selbst weist keine besonderen Böden auf und ist mäßig strukturiert. 

Es gibt ein mäßig artenreiches Grünland im Nordwesten, eine wasserführende Senke so-

wie Knick- und Gehölzstrukturen an den Grenzen des Plangebietes. Aufgrund der intensi-

ven landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche ist von einer durchschnittlichen biologischen 

Vielfalt innerhalb des Plangebietes auszugehen.  

Innerhalb des betrachteten Landschaftsraumes kann aufgrund der vorhandenen Ökosys-

teme und der kontinuierlichen anthropogenen Beeinflussung von einem relativ stabilen Wir-

kungsgefüge ausgegangen werden.  

5.2.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 

Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung verbleibt es voraussichtlich bei den bisherigen Nutzun-

gen als intensiv ackerbaulich genutzte Fläche. Es wird weiterhin zu Stoffeinträgen (Dünge- 

und Pflanzenschutzmittel) kommen.  

5.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 

der Planung  

Die derzeitige Nutzung der Vorhabenfläche als Intensivacker entfällt. In Teilbereichen 

kommt es kleinflächig zu Teilversiegelungen und Versiegelungen, auf allen anderen Flä-

chen wird extensiv genutztes Grünland entwickelt. Wie auf den nicht überdachten Flächen 

wird sich unter den PV-Modulen eine standortangepasste Flora einstellen. Stoffeinträge in 

die Umgebung durch die ordnungsgemäß betriebene Landwirtschaft auf der Vorhabenflä-

che entfallen. Erhebliche Emissionen von Schadstoffen, Erschütterungen, Lärm, Licht und 

Strahlung sind in der Betriebsphase der PV-Anlagen nicht zu erwarten. Die Erzeugung von 

regenerativer Energie stellt langfristig eine Verbesserung für die Schutzgüter Klima und Luft 

dar.  

Die schutzgutbezogene Prognose der vorhabenbedingten Umweltauswirkungen erfolgt 

nach einem einheitlichen Prüfschema in tabellarischer Form. 

Verwendete Symbole: 
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 -- – für die vorliegende Planung nicht zutreffend bzw. nicht relevant 

 X – keine Beeinträchtigungen 

 G – geringe Beeinträchtigungen 

 E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

Soweit sich erhebliche Beeinträchtigungen ergeben, werden Maßnahmen zur Vermeidung, 

Verminderung oder Kompensation erforderlich. Diese sind in Kapitel 7.2.4 beschrieben. 

a) Auswirkungen auf Tiere (1), Pflanzen (2), Fläche und Boden (3), Wasser (4), Luft 
und Klima (5) und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen (6) sowie die Landschaft und 
die biologische Vielfalt (7) 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (1) - Schutzgut Tiere 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhanden-
seins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

E G 

- im Falle der Bodenbrüter kann es zu Tötungen sowie 
Zerstörung von Nestern und Gelegen kommen, wenn 
z.B. Arbeiten zur Baufeldräumung oder Anlagenerrich-
tung während der Brutzeit der betroffenen Arten aus-
geführt werden 

- Da in die Gehölze nicht eingegriffen wird, sind keine 
direkten Gefährdungen von Gehölzbrütern, Fleder-
mäusen sowie der Haselmaus zu erwarten 

- Da in das Gewässer nicht eingegriffen wird, sind keine 
direkten Gefährdungen von Amphibien zu erwarten. 
Baubedingt sind Schädigungs- und Störungstatbe-
stände im Umfeld des Gewässer nicht sicher auszu-
schließen. 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

G G 

- geringe baubedingte Verringerung der bodenbelebten 
Flächen und Lebensraumhabitate durch Versiegelung  

- durch die Einzäunung des Geländes kommt es zu 
einem Lebensraumentzug für Mittel- und Großsäuger.  

- langfristige Entwicklung differenzierter Lebensräume 
durch Überschirmung (z.B. aufgrund von unterschied-
lich starker Verschattung und Austrocknung der Flä-
chen unter den Modulen) 

- mittelfristige Schaffung neuer Lebensräume durch die 
Entwicklung von Extensivgrünland auf der Vorhaben-
fläche 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen G X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb 
zu erwarten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer 
der Bauphase und bei Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften nicht erheblich 

- betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Schutzgutes 
Tiere nicht zu erwarten 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-

X X - bei Planung und Ausführung nach dem Stand der 
Technik nicht zu erwarten 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (1) - Schutzgut Tiere 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens 

B
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gung und Verwertung 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch 
Unfälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger 
bestehender Umweltprobleme 
i.B. auf möglicherweise be-
troffene Gebiete mit spezieller 
Umweltrelevanz oder auf die 
Nutzung von natürlichen Res-
sourcen 

X X 

- Kumulierung mit direkten oder etwaigen indirekten 
Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebie-
te ist nicht zu erwarten 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treib-
hausgasemissionen) und der 
Anfälligkeit der gepl. Vorhaben 
gegenüber den Folgen des 
Klimawandels 

X X 

- anlagebedingte Erwärmung der Moduloberflächen bei 
längerer Sonnenexposition, beschattete Bereiche un-
ter den Modulen weisen geringere Temperaturen auf. 
Dadurch Bildung eines eigenen, begrenzten Mikrokli-
mas im direkten Anlagenumfeld und Entwicklung ent-
sprechend angepasster Lebensräume. 

- keine besondere klimatische Funktion auf die Umge-
bung 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der 
anerkannten Regeln der Technik und der einschlägi-
gen Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien 
nicht zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigun-

gen 

Europäischer Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,  

▪ wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören,  

▪ wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

▪ Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 
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Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden bei Einhaltung entsprechender Maß-

nahmen nicht verletzt. Mittel- und langfristig stellt sich durch die Entwicklung von Extensiv-

grünland unter den PV-Anlagen eine Verbesserung der potenziellen Lebensräume und 

Nahrungshabitate (z.B. für Insekten und Vögel) ein. 

Die im Rahmen der Bauleitplanung durchgeführte Prüfung zur artenschutzrechtlichen Ver-

träglichkeit der Planung entbindet nicht von den auf Umsetzungsebene unmittelbar anzu-

wendenden artenschutzrechtlichen Bestimmungen.  

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (2) - Schutzgut Pflanzen 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h
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aa) des Baus und des Vorhan-
denseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschl. 
Abrissarbeiten 

E X 

- keine baubedingten Auswirkungen durch Baufeldräu-
mung und Baustellenbetrieb zu erwarten, da nur in-
tensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen betroffen 
sind 

- aufgrund der Mindesthöhe der Module über Grund 
erhalten durch Streulicht alle Bereiche unter den Mo-
dulen ausreichend Streulicht, so dass sich eine dau-
erhafte Pflanzendecke einstellen kann (GfN 2007) 

- betriebsbedingte Auswirkungen: durch geplante Ent-
wicklung von Extensivgrünland ist mittel- und langfris-
tig eine Verbesserung des Arteninventars zu erwarten  

- vollständige Erhaltung vorhandener Gehölze 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

G X 

- baubedingter, kleinflächiger Verlust von Vegetations-
standorten durch Versiegelung (Trafo- und Übergabe-
gebäude sowie Zufahrt) 

- die überschirmten Flächen sind nicht als versiegelte 
Flächen anzusprechen, da es zwar zu einer Reduzie-
rung des Niederschlagwasser in Teilbereichen der 
überschirmten Flächen kommt, aufgrund des großen 
Abstandes zur Bodenoberfläche aber noch ausrei-
chend Wasser für ein Bodenleben und Pflanzen-
wachstum unterhalb der Module zur Verfügung steht 
(GfN 2007) 

- mittel- und langfristig wird eine vielfältige Begrünung 
aller baulich nicht genutzten Bereiche prognostiziert, 
damit ist eine Verbesserung des Arteninventars zu 
erwarten  

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

G X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb 
zu erwarten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer 
der Bauphase und bei Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften nicht erheblich 

- langfristig Entwicklung differenzierter Lebensräume 
durch Überschirmung (z.B. aufgrund von unterschied-
lich starker Verschattung und Austrocknung der Flä-
chen unter den Modulen) 

- anlagebedingte Erwärmung der Moduloberflächen bei 
längerer Sonnenexposition, beschattete Bereiche un-
ter den Modulen wiesen geringere Temperaturen auf. 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (2) - Schutzgut Pflanzen 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u
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p
h

a
s
e
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s
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Dadurch Bildung eines eigenen, begrenzten Mikrokli-
mas im direkten Anlagenumfeld und Entwicklung ent-
sprechend angepasster Lebensräume  

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der 

Technik nicht zu erwarten 
 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch 
Unfälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger 
bestehender Umweltprobleme 
i.B. auf möglicherweise be-
troffene Gebiete mit spezieller 
Umweltrelevanz oder auf die 
Nutzung von natürlichen Res-
sourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten 

 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treib-
hausgasemissionen) und der 
Anfälligkeit der gepl. Vorhaben 
gegenüber den Folgen des 
Klimawandels 

X X 

- anlagebedingte Erwärmung der Moduloberflächen bei 
längerer Sonnenexposition, beschattete Bereiche un-
ter den Modulen weisen geringere Temperaturen auf. 
Dadurch Bildung eines eigenen, begrenzten Mikrokli-
mas im direkten Anlagenumfeld und Entwicklung ent-
sprechend angepasster Arten und Lebensräume 

- keine besondere klimatische Funktion auf die Umge-
bung 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der 
anerkannten Regeln der Technik und der einschlägi-
gen Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien 
nicht zu erwarten 

 Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigun-

gen 
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Artenschutzprüfung 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Pflanzen der besonders ge-

schützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 

Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Plangebiet nicht zu erwarten. 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (3) - Schutzgut Fläche und Boden 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
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aa) des Baus und des Vorhan-
denseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschl. 
Abrissarbeiten 

E E 

- kurz- und mittelfristig baubedingte Auswirkungen 
durch Baustellenbetrieb zu erwarten (Bodenverdich-
tung, Bodenabtrag und -auftrag) 

- erhebliche, ständige Auswirkungen sind Voll- und 
Teilversiegelungen des Bodens im Bereich der Pfos-
ten und der Trafohäuschen 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

E E 

- baubedingte kurzfristige Verringerung der bodenbe-
lebten Flächen und Lebensraumhabitate im Baustel-
lenbetrieb in Fahrbereichen. Diese werden temporär 
z.B. mit Stahlplatten befestigt 

- Voll- und Teilversiegelung im Bereich der Trafo- und 
Übergabegebäude schränken natürliche Ressourcen 
(Bodenatmung, Grundwasserneubildung, Boden als 
Lebensraum für Flora und Fauna) dauerhaft ein 

- Auswirkungen durch Verschattung: durch die Min-
desthöhe der Module steht durch das einfallende 
Streulicht in allen Bereichen unter den Modulen aus-
reichend Licht für die pflanzliche Primärproduktion zur 
Verfügung 

- Auswirkungen durch Veränderung der Niederschläge 
unterhalb der Module: durch die Überschirmung des 
Bodens wird der Niederschlag unter den Modulen re-
duziert. Es kann zu oberflächigem Austrocknen des 
Bodens kommen. Die unteren Bodenschichten werden 
durch Kapillarkräfte des Bodens weiter mit Wasser 
versorgt, so dass sich eine durchgehende Vegetati-
onsschicht ausbilden wird. Da die Module untereinan-
der jeweils allerdings einen 20 mm breiten Abstand 
wahren, entstehen weitere Abtropfkanten, sodass 
nicht das gesamte Regenwasser einseitig abtropft. 

- Erosion: da langfristig eine extensive Grünlandnut-
zung unter den installierten Modulen geplant ist, sind 
erhebliche Bodenerosionen nach Bildung einer ge-
schlossenen Vegetationsdecke nicht zu erwarten. 
Somit kommt es zu einer Verringerung der Erosion im 
Vergleich zu der ackerbaulichen Nutzung (Überlocke-
rung des Bodens, lange Zeit keine geschlossene 
Pflanzendecke) 

- durch die Entwicklung von Extensivgrünland auf ei-
nem Intensivacker unterbleiben künftig Einträge von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in den Boden 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (3) - Schutzgut Fläche und Boden 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
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cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

-- -- 

 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der 

Technik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch 
Unfälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger 
bestehender Umweltprobleme 
i.B. auf möglicherweise be-
troffene Gebiete mit spezieller 
Umweltrelevanz oder auf die 
Nutzung von natürlichen Res-
sourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten, da 
geringe, ortsübliche Nutzungsmaße festgesetzt sind 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treib-
hausgasemissionen) und der 
Anfälligkeit der gepl. Vorhaben 
gegenüber den Folgen des 
Klimawandels 

X X 

- anlagebedingt beschattete Bereiche unter den Modu-
len weisen geringere Temperaturen als die Oberfläche 
der Module auf. Durch Bildung eines eigenen, be-
grenzten Mikroklimas im direkten Anlageumfeld 

- keine besondere klimatische Funktion auf die Umge-
bung 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der 
anerkannten Regeln der Technik und der einschlägi-
gen Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien 
nicht zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigun-

gen 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (4) - Schutzgut Wasser 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
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u

-
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h
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aa) des Baus und des Vorhan-
denseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschl. 
Abrissarbeiten 

E E 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb 
zu erwarten, bei Beachtung der einschlägigen Vor-
schriften jedoch nur vorübergehend für die Dauer der 
Bauphase und nicht erheblich 

- ständige erhebliche Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt durch Vollversieglungen des Bodens nur im 
Bereich der Trafogebäude und durch Teilversiegelung 
im Bereich der Zufahrt 

- Versickerung des anfallenden Niederschlags vor Ort 
- mittel- und langfristige Verbesserung des Schutzgutes 

Wasser durch dauerhafte Begrünung und Extensivie-
rung der Fläche (kein Eintrag mehr von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln und kein Umbruch der Boden-
narbe) 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist E E 

- Vollversiegelungen im Bereich der Trafogebäude 
schränken natürliche Ressourcen in diesem Bereich 
dauerhaft ein und stellen einen ständigen, erheblichen 
Eingriff in das Boden-Wasser-Regime dar, solange die 
Versiegelungen bestehen 

- Versickerung des anfallenden Niederschlags vor Ort, 
dadurch kein Entzug der Ressource Wasser für die 
Fläche 

- mittel- und langfristige Verbesserung des Schutzgutes 
Wasser durch dauerhafte Begrünung und Extensivie-
rung der Fläche (kein Eintrag mehr von Dünge- und 
Pflanzenmitteln und kein Umbruch der Bodennarbe) 
und damit dauerhafte Verbesserung des Boden-
Wasser-Regimes 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

-- -- 

 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der 

Technik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch 
Unfälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger 
bestehender Umweltprobleme 
i.B. auf möglicherweise be-
troffene Gebiete mit spezieller 
Umweltrelevanz oder auf die 
Nutzung von natürlichen Res-
sourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten, anfal-
lende Niederschläge werden vor Ort versickert 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (4) - Schutzgut Wasser 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
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gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treib-
hausgasemissionen) und der 
Anfälligkeit der gepl. Vorhaben 
gegenüber den Folgen des 
Klimawandels 

X X 

- erhebliche Auswirkungen auf die Luftfeuchtigkeit, das 
Niederschlagsfeld und die Nebelbildung sind nicht zu 
erwarten. Die überplante Fläche und die damit ver-
bundenen Wirkungen sind zu gering, um signifikante 
Auswirkungen zu generieren 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der 
anerkannten Regeln der Technik und der einschlägi-
gen Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien 
nicht zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigun-

gen 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (5) - Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
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-
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aa) des Baus und des Vorhan-
denseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschl. 
Abrissarbeiten 

X X 

- anlagebedingte Erwärmung der Moduloberflächen bei 
längeren Sonnenexposition, beschattete Bereiche un-
ter den Modulen weisen tagsüber geringere Tempera-
turen auf – dadurch Bildung eines eigenen, begrenz-
ten Mikroklimas im direkten Anlageumfeld 

- keine besondere klimatische Funktion auf die Umge-
bung 

- Photovoltaikanlagen tragen maßgeblich zur Stromver-
sorgung bei und produzieren brennstoffunabhängigen 
Strom – damit leisten sie einen Beitrag zum Klima-
schutz 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist X X 

- baubedingte Auswirkungen sind bei Planung und 
Ausführung nach dem Stand der Technik nicht zu er-
warten  

- als betriebsbedingte Auswirkungen sind kleinklimati-
sche Veränderungen durch Beschattung unter den 
Modulen sowie Besonnung und Erwärmung der Mo-
duloberflächen zu nennen – dadurch Bildung eines 
eigenen, begrenzten Mikroklimas im direkten Anla-
genumfeld und Entwicklung entsprechend angepass-
ter Arten und Lebensräume 

- in der Gesamtschau ergibt sich eine langfristige Ver-
besserung des Schutzgutes Luft und Klima durch 
dauerhafte Begrünung und Extensivierung der Fläche 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (5) - Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen G X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb 
zu erwarten (kleinräumige Luftverschmutzungen durch 
den Betrieb von Baumaschinen, witterungsbedingte 
Staubbelastungen), jedoch nur vorübergehend für die 
Dauer der Bauphase und bei Beachtung der einschlä-
gigen Vorschriften und aufgrund der Kleinräumigkeit 
nur kurzfristig 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der 

Technik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch 
Unfälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger 
bestehender Umweltprobleme 
i.B. auf möglicherweise be-
troffene Gebiete mit spezieller 
Umweltrelevanz oder auf die 
Nutzung von natürlichen Res-
sourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten, da 
geringe, ortsübliche Nutzungsmaße festgesetzt sind 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treib-
hausgasemissionen) und der 
Anfälligkeit der gepl. Vorhaben 
gegenüber den Folgen des 
Klimawandels 

X G 

- die veränderte Wärmeabstrahlung auf der PV-Fläche 
hat eine verminderte Kaltluftproduktion zur Folge. Da 
auf der Vorhabenfläche keine klimarelevanten Kalt-
luftproduktionen stattfinden, welche eine klimatische 
Ausgleichsfunktion in der Umgebung erfüllen, sind 
erhebliche Auswirkungen auf das Klima nicht zu er-
warten 

- Photovoltaikanlagen tragen maßgeblich zur Stromver-
sorgung bei und produzieren brennstoffunabhängigen 
Strom – damit leisten sie einen Beitrag zum Klima-
schutz 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der 
anerkannten Regeln der Technik und der einschlägi-
gen Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien 
nicht zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigun-

gen 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (6) - Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern a (1) bis a (5) 

Die zunächst aus methodischen Gründen isoliert zu betrachtenden Schutzgüter Tiere und Pflanzen, 
Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima stehen in einem komplexen Wirkungsgefüge zueinander. 
Eingriffe auf einen Umweltbelang können direkt oder indirekt Auswirkungen für ein anderes Schutz-
gut nach sich ziehen. Dabei sind die Wechselwirkungen untereinander unterschiedlich stark ausge-
prägt. Die folgende Beziehungsmatrix stellt unabhängig vom konkreten Vorhaben grundsätzlich die 
Intensität der Wechselwirkungen einzelner Schutzgüter zueinander dar. 

von → 
Wechselwir-
kungen zwi-
schen den 

Schutzgütern 

 ↓ auf 

Tieren Pflanzen 
Fläche/ 

Boden 
Wasser Luft/Klima 

Tiere 
Populations- 
dynamik, 
Nahrungskette 

Nahrung,  
Sauerstoff,  
Lebensraum 

Lebensgrund-
lage, 
Lebensraum 

Lebensgrund-
lage, 
Lebensraum 

Lebensgrundlage, 
Lebensraum 

Pflanzen 
Fraß, Tritt,  
Düngung,  
Bestäubung, Verbrei-
tung 

Konkurrenzverhal-
ten,  
Vergesellschaf-
tung 

Lebensraum, 
Nähr- und 
Schadstoff-
quelle 

Lebensgrund-
lage, 
Lebensraum 

Wuchs- und Um-
feldbedingungen 

Fläche / Bo-

den 

Düngung, 
Tritt/Verdichtung, 
Bodenbildung,  
O2-Verbrauch 

Durchwurzelung, 
Bodenbildung, 
Beeinflussung des 
Nährstoff-, Was-
ser- und Sauer-
stoffgehalts, 
Abde-
ckung/Schutz vor 
Erosion 

Bodeneintrag Stoffverlage-
rung, 
Bodenentwick-
lung 

Bodenklima, 
Bodenbildung, 
Erosion, 
Stoffeintrag 

Wasser 
Gewässerverunreini-
gung, 
Nährstoffeintrag 

Gewässerreini-
gung,  
Regulation des 
Wasserhaushaltes 

Stoffeintrag,  
Trübung,  
Sedimente,  
Pufferfunktion 

Stoffeintrag, 
Versickerung 

Niederschläge, 
Gewässertempe-
ratur 

Luft / Klima 
CO2-Produktion, O2-
Verbrauch 

O2-Produktion, 
CO2-Aufnahme, 
Beeinflussung von 
Luftströmungen 

Staubbildung Lokalklima 
(Wolken, Ne-
bel), 
Luftfeuchte 

Herausbildung 
verschiedener 
Klimazonen 
(Stadt, Land, …) 

Im vorliegenden Fall bleibt der räumliche Wirkbereich weitestgehend auf das Plangebiet 

beschränkt. Die verhältnismäßig geringe Bodenversiegelung und die Entwicklung von Ex-

tensivgrünland auf bisher intensiv genutzten Ackerflächen werden in der Gesamtschau zu 

einer Verbesserung im Hinblick auf die Arten- und Lebensgemeinschaften führen. Durch 

die Extensivierung entfallen Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinträge in das Boden-

Wasser-Regime. Aufgrund unterschiedlich starker Sonneneinstrahlung unter den Modulen 

und ebenfalls kleinräumig unterschiedlich starkem Anfall von Niederschlagswasser werden 

sich vielfältige Lebensräume mit standortangepassten Arten entwickeln. Eine dauerhafte 

Begrünung verbessert die Luftqualität, unterbindet Bodenerosionen und Staubentwicklung. 

Durch die Dauerbegrünung der Fläche wird sowohl die Bodenerosionen durch Wind als 

auch durch Wasser unterbunden. Da auf die Bodenbearbeitung verzichtet wird, findet eine 

Humusanreicherung und somit eine Speicherung von CO² im Boden statt.  
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Über das Vorhabengebiet hinausgehende erhebliche Beeinträchtigungen der Umwelt infol-

ge von Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (7) - Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhan-
denseins der geplanten Vorha-
ben, soweit relevant einschl. 
Abrissarbeiten 

G G 

- baubedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
sind durch den Einsatz von Baukränen u.a. zu erwar-
ten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der Bau-
phase und nicht erheblich 

- baubedingte Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
bestehen in der Baufeldräumung bis zur Entwicklung 
des Extensivgrünlandes 

- durch die Grünlandextensivierungen ist langfristig eine 
Zunahme der biologischen Vielfalt zu erwarten  

- die geplanten Photovoltaikmodule beeinträchtigen das 
typische Landschaftsbild  

- das Plangebiet wird durch Gehölzstrukturen begrenzt, 
dadurch werden die Sichtbarkeit und Präsenz der 
Photovoltaikflächen gemindert 

- durch die Entwicklung von Extensivgrünland auf dem 
heutigen Intensivacker erhöht sich die biologische 
Vielfalt im Nahbereich 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

G X 

- baubedingte geringe Auswirkungen bestehen in Be-
zug auf die biologische Vielfalt durch die kleinflächige 
Versiegelung im Bereich der Trafogebäude, da die 
biologische Vielfalt auf den Intensivackerflächen oh-
nehin als gering einzuschätzen ist und einer regelmä-
ßigen Störung durch die Bodenbearbeitung und den 
Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln unter-
liegt 

- betriebsbedingt wird eine erhebliche Verbesserung 
der biologischen Vielfalt durch die Entwicklung von 
Extensivgrünland auf einem ehemaligen Intensivacker 
erwartet 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

X X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb 
zu erwarten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer 
der Bauphase und nicht erheblich 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der 

Technik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch 
Unfälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger 
bestehender Umweltprobleme 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten, da 
geringe, ortsübliche Nutzungsmaße festgesetzt sind  
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (7) - Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

i.B. auf möglicherweise be-
troffene Gebiete mit spezieller 
Umweltrelevanz oder auf die 
Nutzung von natürlichen Res-
sourcen 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treib-
hausgasemissionen) und der 
Anfälligkeit der gepl. Vorhaben 
gegenüber den Folgen des 
Klimawandels 

X X 

- anlagebedingte Erwärmung der Moduloberflächen bei 
längerer Sonnenexposition, beschattete Bereiche un-
ter den Modulen weisen geringere Temperaturen auf. 
Dadurch Bildung eines eigenen, begrenzten Mikrokli-
mas im direkten Anlagenumfeld und Entwicklung ent-
sprechend angepasster Arten und Lebensräume auf 
Extensivgrünland. Mittel- und langfristig ist mit einer 
erheblichen Erhöhung der Artenvielfalt zu rechnen. 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der 
anerkannten Regeln der Technik und der einschlägi-
gen Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien 
nicht zu erwarten 

 Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigun-

gen 

 

Aus den Prognosen folgt, dass erhebliche Umweltauswirkungen nur für die Schutzgüter 

Boden und Wasser zu erwarten sind.  
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5.2.4 Geplante Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit mög-

lich ausgeglichen werden; Überwachungsmaßnahmen  

a) Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Eine Vermeidung der Eingriffe ist aufgrund des Bedarfs an Flächen für Erneuerbare Ener-

gien nicht möglich.  

Tiere 

Amphibien 

Aufstellen mobiler Amphibienschutzzäune 

Da mit einer Vielzahl verschiedener Arten mit verschiedenen jährlichen Wanderzyklen zu 

rechnen ist, reicht eine Regelung über mögliche Bauzeiten im Hinblick auf Amphibien nicht 

aus.  

Es ist für die Zeit der Bauphase das Aufstellen eines temporären, auch für den Laubfrosch 

nicht passierbaren – Amphibienschutzzaunes notwendig. Der Zaun muss den Plangel-

tungsbereich zu den nördlich gelegenen Grünlandflächen und Gehölzen abgrenzen. Dabei 

ist der Zaun so anzulegen, dass er ohne Unterbrechung durch Zufahrten etc. zwischen 

Baufeld und für Amphibien relevante Strukturen (Gehölze, Knicks, Gräben etc.) verläuft. 

Somit verläuft der Zaun südlich der Gehölz- und Gewässerstrukturen. Ein Abstand von ca. 

1 m zu Gehölzen und Gewässern sollte eingehalten werden. Der genaue Verlauf des Zau-

nes wird ggf. durch kleinräumige Anpassungen an die Gegebenheiten vor Ort angepasst, 

ohne die Funktionalität des Zaunes zu beeinträchtigen. Die Lage des Zaunes ist nachfol-

gender Abbildung zu entnehmen. 

Abb.: Schematische Lage der Amphibienschutzzäune (Quelle: BioConsult SH 2023). 
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Um Amphibien, welche sich beim Errichten des Zaunes bereits auf der Ackerfläche befun-

den haben, das Verlassen des Baufelds zu ermöglichen, sollten jeweils im Abstand von ca. 

50 m kleine, rampenförmige Erdhaufen direkt am Zaun errichtet werden. Auf diese Weise 

bleibt der Zaun von dieser Seite aus passierbar. 

Die Funktionalität des Zaunes muss im Rahmen der Umweltbaubegleitung regelmäßig si-

chergestellt werden. 

Zusätzlich sollte im Rahmen der Umweltbaubegleitung eine Baufeldfreigabe vor Beginn der 

Arbeiten erfolgen. Hauptaugenmerk liegt dabei primär auf den Übergangsbereichen zwi-

schen der Ackerflächen und den Amphibienhabitaten (BioConsult SH 2023). 

Besatzkontrolle 

Für das innerhalb des Planungsgebiets liegende Kleingewässers ist eine Besatzkontrolle 

auf Amphibienvorkommen notwendig. Sollte diese Besatzkontrolle positiv ausfallen und 

Amphibien im Gewässer festgestellt werden, müssen alle Amphibien aus dem Kleingewäs-

ser vor dem Beginn der Bauarbeiten abgesammelt und umgesiedelt werden. 

Betriebsbedingte Beschränkungen 

Um die Tötung von Individuen bei der betriebsbedingt notwendigen Grünlandpflege (Mahd) 

zu vermeiden, sollte die Mahd des Grünlandes nicht mit einem Kreiselmäher oder Mulcher 

stattfinden, sondern mit einem Balkenmäher, mit einer Schnitthöhe von ca. 20 cm über dem 

Boden und einer Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h durchgeführt werden. Auf diese Wei-

se werden Amphibien, die sich im Gras aufhalten nicht geschädigt. 

CEF-Maßnahmen 

Um den Verlust von Ruhestätten zu verhindern, müssen vor Beginn der Bauarbeiten und 

außerhalb der Winterruhe im Baufeld potenzielle Versteckstrukturen (bodennahe Klein-

strukturen wie Totholz oder größere Steine und Steinhaufen) so weit wie möglich entfernt 

und in die Umgebung der Kleingewässer in den Nachbarflächen, verbracht werden. Eine 

Umweltbaubegleitung stellt ausreichend sicher, dass keine Versteckstrukturen zerstört 

werden. 

Um darüber hinaus den Verlust von potenziellen Winterquartieren zu verhindern, ist die 

Schaffung neuer Winterquartiere (geeignete Steinschüttungen) innerhalb der PV-

Freiflächenanlage erforderlich. Dazu bieten sich die Bereiche rund um das bestehende 

Gewässer an. Es wird empfohlen die Anlage von Versteckmöglichkeiten aus Totholz anzu-

legen. Nach Baker et al. (2011) sind die Mindestmaße eines Überwinterungsquartiers 4 m x 

2 m x 1 m, um eine ausreichende Zahl an verschiedenen Mikrohabitaten und stabile Bedin-

gungen während des Winters (Frostfreiheit) zu gewährleisten. Die Ausbringung von nähr-
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stoffarmen Substraten (Sand) auf und in der unmittelbaren Umgebung der Maßnahme ver-

hindert den sofortigen Bewuchs dieser Flächen (BioConsult SH 2023). 

Brutvögel 

Bauzeitenbeschränkungen 

Die Bautätigkeiten sind außerhalb der Brutzeit durchzuführen. Für die potenziell betroffenen 

Gilden werden folgende Bauausschlusszeiten definiert, die sich aus den aktuellen Behör-

denvorgaben ergeben (MELUND & LLUR 2017). 

Für Offenlandbereiche ergibt sich damit ein Bauzeitenausschluss im Zeitraum 01.03. bis 

15.08. eines Jahres. Die Bautätigkeiten im Offenland sind demnach zwischen dem 16.08. 

bis 28.02. durchzuführen. Sind diese Bauzeitfenster nicht einzuhalten, müssen anderweiti-

ge Vorkehrungen getroffen werden, die eine Besiedlung der von den Wirkungen des Vor-

habens betroffenen Flächen durch Brutvögel sicher vermeiden (vgl. Vergrämungsmaßnah-

men). 

Theoretisch kann auf die Bauzeitenregelung verzichtet werden, wenn mit geeigneten Me-

thoden nachgewiesen wird, dass sich zum Baubeginn keine artenschutzrechtlich relevanten 

Arten im Baufeld aufhalten. Ein solcher Nachweis lässt sich nur für räumlich sehr begrenzte 

Bereiche und übersichtliche Lebensräume mit ausreichender Sicherheit erbringen. Sollte 

ein Besatz festgestellt werden, besteht das Risiko, dass es zu einer unvorhersehbaren 

Bauverzögerung kommt. Eine Ausnahmegenehmigung kann in einem solchen Fall nicht 

mehr erteilt werden. 

Vergrämungs- und / oder Entwertungsmaßnahmen 

Eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der Offenlandarten kann aus bautechni-

schen Gründen zu unverhältnismäßigen Schwierigkeiten führen. In diesem Fall ist es mög-

lich innerhalb des Eingrifsbereichs ab Beginn der Brutzeit Vergrämungsmaßnahmen durch-

zuführen: 

Die Vergrämung wird durch Aufstellung von Flatterband ausschließlich in dem Eingriffsbe-

reich, für den zwischen dem 01.03. bis 15.08. des Jahres Bautätigkeiten notwendig wird, 

erreicht. Die Vergrämung muss vor dem 01.03. funktionsfähig sein. Das Flatterband (rot-

weißes Kunststoffband) ist an Vergrämungsstangen in min. 1,5 m Höhe so zu befestigen, 

dass es sich frei bewegen, also flattern kann. Die Vergrämungsstangen sind dann mit max. 

10 m Abstand zueinander aufzustellen und die Funktionsfähigkeit ist während der Brutzeit 

sicher zu stellen. 
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Sobald es zu einem kontinuierlichen Baubetrieb kommt, kann in den jeweiligen Flächen das 

Flatterband entfernt werden, da der Baubetrieb eine ausreichende vergrämende Wirkung 

besitzt. 

Sollte es innerhalb der Brutzeit zu Baupausen von mehr als 5 Tagen kommen und die Ar-

beiten innerhalb der Brutzeit fortgesetzt werden, sind die Bauflächen innerhalb von 5 Tagen 

nach Beendigung der Arbeiten zu vergrämen. Hat keine Vergrämung innerhalb der 5 Tage 

stattgefunden, ist eine Besatzkontrolle mit Negativnachweis vor Installation der Vergrämung 

durchzuführen. 

Besatzkontrolle 

Eine Besatzkontrolle ist erforderlich, wenn Baumaßnahmen oder Vergrämungsmaß-

nahmen während der Brutzeit in Bereichen begonnen werden sollen, in denen eine Ansied-

lung von Brutvögeln durch anderweitige Maßnahmen oder baubedingte Störungen nach 

Einrichtung der Baustelle nicht ausgeschlossen werden kann. 

Negativnachweis 

Theoretisch kann auf die Bauzeitenregelung verzichtet werden, wenn mit geeigneten Me-

thoden nachgewiesen wird, dass sich zum Baubeginn keine artenschutzrechtlich relevanten 

Arten im Baufeld aufhalten. Ein solcher Nachweis lässt sich nur für räumlich sehr begrenzte 

Bereiche und übersichtliche Lebensräume mit ausreichender Sicherheit erbringen. Sollte 

ein Besatz festgestellt werden, besteht das Risiko, dass es zu einer unvorhersehbaren 

Bauverzögerung kommt. Eine Ausnahmegenehmigung kann in einem solchen Fall nicht 

mehr erteilt werden. 

Artenschutzrechtliche Baubegleitung 

Die Vergrämung der Offenlandarten, die Erbringung eines Negativnachweises und die Er-

richtung des Amphibienschutzzaunes ist durch eine biologische Baubegleitung zu beglei-

ten. 

Pflanzen 

Hier sind geringe Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen zu erwarten, da es sich größtenteils 

um eine intensiv genutzte Ackerfläche handelt. Eine Ausgleichsmaßnahme wird nicht erfor-

derlich.  
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Boden 

Die Berechnung des Ausgleichflächenbedarfs erfolgt nach dem Erlass „Grundsätze zur 

Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“, Gemeinsamer Be-

ratungserlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport und des Mi-

nisteriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur vom 09.09.2024. 

Für die Anlagenteile innerhalb des umzäunten Bereichs zzgl. der bebauten Fläche außer-

halb der Umzäunung sind Kompensationsmaßnahmen zur Einbindung der Anlagen in die 

Landschaft und zum Ausgleich bzw. Ersatz betroffener Funktionen des Naturhaushalts im 

Verhältnis von 1: 0,25 herzustellen. Eingrünungsmaßnahmen und größere ungestörte Frei-

flächen zwischen den Teilflächen der Anlage (Querungskorridore) können angerechnet 

werden und führen zu einem reduzierten Kompensationserfordernis. 

Bei vollständiger Umsetzung der definierten naturschutzfachlichen Anforderungen (s. nach-

folgende Anführung) gemäß dem Erlass an die Ausgestaltung von Solarenergie-

Freiflächen-Anlagen kann eine Reduzierung der Kompensationsanforderung bis auf den 

Faktor 1: 0,1 erfolgen. Für Eingriffe (auch temporäre) in Schutzgebiete (Natura 2000, Nati-

onalparks, NSG) ist eine zusätzliche Kompensation im Verhältnis 1:1 erforderlich. Sofern 

bestehende oder festgesetzte Kompensationsmaßnahmen sowie Funktionselemente mit 

besonderer Bedeutung für die Schutzgüter Boden und Wasser betroffen sind, ist gleichfalls 

eine zusätzliche Kompensation im Verhältnis 1:1 erforderlich (vgl. hierzu auch Orientie-

rungsrahmen Straßenbau SH 2004). 

Die naturschutzfachlichen Anforderungen für die potenzielle Reduzierung des Ausgleichs-

faktors werden nachfolgend untersucht. 

Räumliche Anordnung 

Bei der Vorhabenfläche handelt es sich um eine zusammenhängende Fläche, die durch 

bestehende Landschaftselemente wie Knicks klar räumlich begrenzt ist. Es handelt sich 

dabei um eine kompakte Dimensionierung der Anlage, die keine bandartige Raumwirkung 

erzeugt. Somit wird diese Anforderung als erfüllt betrachtet. 

Flächengestaltung 

Der maximal überbaute Anteil umfasst weniger als 80% der gesamten SO-Fläche. Hierzu 

zählen bereits die Zuwegungen und Nebenanlagen. Die Anforderung wird erfüllt, daher wird 

eine Reduzierung des Faktors um 0,03 vorgenommen. 
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Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild wird im Bestand bereits vollständig von Knick- und Heckenstrukturen 

umsäumt. Somit wird diese Anforderung erfüllt. 

Artenvielfalt 

Die vorhandenen Gehölzbestände bleiben erhalten und Saumstreifen werden als Schutz-

abstand angelegt. Die Extensivierung der bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche stellt 

für viele Tierarten bereits eine Verbesserung der Habitaträume dar. Es nicht nicht geplant, 

darüber hinaus weitere Habitatstrukturen anzulegen, weshalb hier keine Reduzierung des 

Ausgleichsfaktors erfolgt. 

Vermeidung von Beeinträchtigungen im Sinne des § 13 BNatSchG 

Nutzung und Unterhaltung 

Die Grünflächen unter und zwischen den aufgestellten Modulreihen sollen nach einer An-

saat standorttypischer Pflanzenmischungen aus regionaler Herkunft zu Grünland entwickelt 

und extensiv bewirtschaftet bzw. gepflegt werden. Dabei kommen eine extensive Bewirt-

schaftung mit Schafen oder eine Mahd in Frage, zu beidem sind nachfolgend Hinweise 

aufgeführt. 

Zerschneidungswirkung 

Um zu verhindern, dass der umzäunte Bereich für kleinere Tiere nicht mehr nutz- und 

durchquerbar ist, wird der Abstand zwischen Boden und Zaununterkante auf 0,20 Meter 

festgesetzt. 

Querungskorridore 

Aufgrund der Größe und der kompakten Anordnung der Anlage sind keine Querungskorri-

dore vorgesehen. 

 

In der nachfolgenden Tabelle sind die naturschutzfachlichen Anforderungen zusammenge-

fasst und je nach Grad ihrer Erfüllung eine Reduzierung des Ausgleichsfaktors um bis zu 

0,03 vorgenommen.  

Anforderungen Umsetzung erfüllt/  

nicht erfüllt 

Reduzierungsfaktor 

Räumliche Anordnung (Vermei-
dung von langgezogenen band-
artigen Strukturen) 

Es ist eine kompakte Anord-

nung der Anlagen geplant. 

erfüllt 0,03 

Flächengestaltung (überbauter 
Anteil max. 80%) 

Der überbaute Anteil umfasst 

weniger als 80% der Gesamt-

 erfüllt 0,03 
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fläche. 

Landschaftsbild (geschlossene 
Umpflanzung) 

Das Plangebiet wird durch 

Knick- und Heckenstrukturen 

umsäumt. 

erfüllt 0,03 

Artenvielfalt (Erhalt bzw. Schaf-
fung von kleinräumigen geeig-
neten Habitatstrukturen) 

- nicht erfüllt  - 

Vermeidung von Beeinträchti-
gungen im Sinen des § 13 
BNatSchG (extensive Bewirt-
schaftung, Abstand Zaununter-
kante, Querungskorridore) 

 

Der Zaun bleibt für Niederwild 

passierbar, ein Querungs-

korridor ist darüber hinaus 

nicht vorgesehen. Die Fläche 

wird extensiv ausgestaltet. 

teilweise 

erfüllt 

0,02 

Summe Reduzierungsfaktor   0,11 

Bei einem Ausgleichsfaktor von 1: 0,25 und einem Reduzierungsfaktor von 0,11 ergibt sich 

ein Ausgleichsfaktor von 0,14 für die mit PV-Modulen überstellte Fläche. 

 

Eingriffsfläche Flächengröße (m²) Ausgleichsfaktor erforderliche Aus-

gleichsfläche (m²) 

SO- Gebiet überstellte Fläche 44.584 0,14 6.242 m² 

Summe Reduzierungsfaktor   6.242 m² 

Es werden durch die Überstellung der Sondergebietsfläche mit PV-Modulen ca. 6.242 m² 

Ausgleich erforderlich. Der Ausgleich erfolgt innerhalb des Plangebietes.  

- Im weiteren Verfahren werden detaillierte Angaben zu Flächenversiegelung ergänzt. - 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Wesentliche Eingriffe in das Schutzgut Boden entstehen durch die Befestigung der Rah-

menkonstruktion im Boden und die großflächige Überstellung der Flächen mit den PV-

Modulen. Weiterhin stellen die erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen (Zufahrten, Kabel-

gräben, Trafostationen…) durch völlige oder teilweise Bodenversiegelungen oder temporä-

re Umlagerungen des Bodens erhebliche, unvermeidbare Eingriffe in den Boden dar. 

Minimierend wirkt die Verwendung von Rammpfosten und die Vermeidung von Betonfun-

damenten, da letztere erheblich mehr Platz beanspruchen würden. 

Weiterhin wird durch die relativ hohe Anbringung der PV-Module (mind. 0,6 m Abstand zur 

Bodenoberfläche) erreicht, dass die Flächen im Kern- und Regenschatten unterhalb der 

Module relativ kleiner werden. Dies begünstigt die Ausbildung einer geschlossenen Gras-

narbe auch im Traufbereich der Module. Da es sich bei der Vorhabenfläche weiterhin nicht 

um eine erhebliche Hanglage handelt und der Standort keine besondere Erosionsempfind-
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lichkeit aufweist, sind erhebliche Bodenerosionen auch im Bereich der Traufkanten der PV-

Module nicht zu erwarten. 

Die Reinigung der Module erfolgt als Selbstreinigung durch Niederschlagswasser. Die Ver-

wendung chemischer Reinigungsmittel ist nicht zulässig. 

Unter dem Gesichtspunkt des Boden- und Grundwasserschutzes hat die Errichtung, der 

Betrieb und der Rückbau bodenschonend zu erfolgen. Eine großflächige Planierung bzw. 

Nivellierung der Fläche ist nicht vorgesehen.  

Versiegelungen für Fundamente, Kabelgänge, Verteilergebäude, Zufahrten etc. werden so 

weit wie möglich vermieden. Flächige Befestigungen werden wassergebunden gestaltet. 

Tiefgründungen oder großflächige Bodenfundamente sind nicht geplant.  

Auf chemische Unkrautbeseitigung und Düngung wird verzichtet. 

Maßnahmen zur Kompensation 

Zur Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Boden werden die in dem Bebauungsplan 

dargestellten privaten Grünflächen zu extensiv genutztem Grünland entwickelt. Auch die 

SO-Flächen werden zu Extensivgrünland entwickelt. Es wird für die Entwicklung von Inten-

sivacker zu Extensivgrünland ein Faktor von 1 angesetzt.  

 

 

 

 

E

s können insgesamt 9.188 m² anrechenbare Ausgleichsfläche für die Eingriffe in das 

Schutzgut Boden durch die Entwicklung des Intensivackers zu extensiver Gras- und Kraut-

flur innerhalb des Plangebietes erbracht werden. Damit wird bereits der erforderliche Aus-

gleich von 6.242 m² vollumfänglich innerhalb des Plangebietes erbracht. Weiterhin kann 

auch die Entwicklung des bisher mäßig artenreichen Wirtschaftsgrünlandes als Ausgleich 

angerechnet werden. 

Entwicklung Gras- und Krautflur 

Bei der Entwicklung des extensiven Grünlandes ist Folgendes zu beachten: 

• Kein Umbruch und keine Nach- oder Reparatursaat  

• Keine zusätzlichen Entwässerungsmaßnahmen  

• Keine Ablagerung von Materialien und Geräten  

• Keine Wildfütterungen  

geplante Maßnahmen Flächengröße 

(m²) 

Ausgleichsfaktor anrechenbare Aus-

gleichsfläche (m²) 

Entwicklung Intensivacker zu  
extensiver Gras- und Krautflur  

9.188 m² 1,0 9.188 m² 

Summe Eingriffe   9.188 m² 
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• keine Verwendung von Schädlings- oder Unkrautvernichtungsmitteln sowie sonsti-
ger Biozide  

• Verzicht auf Düngemittel jeglicher Art (einschließlich Klärschlamm, Gülle, Festmist, 
Gärreste u. ä.)  

• Ansaat ist mit einer zertifizierten, angepassten Regiosaatgutmischung vorzunehmen 

Bei Beweidung: 

• max. 6 Schafe pro ha, ab dem 15.08. ist die Beweidung wahlweise zu erhöhen, so-
dass gewährleistet wird, dass der Bewuchs kurz in den Winter geht 

• Sommerbeweidung in der Zeit zwischen 1. Mai bis 31. Oktober (Beginn und Ende 
der Beweidung orientiert sich an der Trittfestigkeit und am Futterangebot)  

• Keine Zufütterung  

• Keine Nutzung als Portionsweide  

• Kein Walzen oder Schleppen  

• Knicks sowie sonstige Gehölzbestände sind durch ortsübliche Abzäunungen gegen 
Verbiss zu schützten 

Bei Mahd: 

• Mahd ab 15. Juli (2. Schnitt im Spätsommer möglich)  

• Das Mähgut ist abzufahren  

• Walzen ist zu vermeiden, kein Schleppen zwischen dem 15. März und dem 1. Sep-
tember 

Wasser 

Da die erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser in der Versiegelung der Bö-

den (Verschlechterung der Grundwasserneubildung, Verringerung bzw. Verlust der Was-

serspeicherfähigkeit) bestehen und es sich bei diesen Eingriffen um den Verlust einer Bo-

denfunktion handelt, kann über die zum Schutzgut Boden genannten Maßnahmen hinrei-

chend kompensiert werden. 

Luft, Klima 

Über die Kompensationsmaßnahmen zum Schutzgut Tiere und Boden und Wasser hinaus 

sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

Landschaft 

Die Abschirmung bzw. Minderung der Präsenz der PV-Freiflächenanlage erfolgt durch be-

reits vorhandene Knicks und Gehölzstrukturen. Darüber hinaus sind keine weiteren Maß-

nahmen erforderlich.  
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Biologische Vielfalt, Wirkungsgefüge 

Solarparks können bei naturverträglicher Ausgestaltung zu einem deutlich positiven Effekt 

auf die Artenvielfalt führen (Studie von 2019 zur Biodiversität in Solarparks in Deutschland). 

Über die Kompensationsmaßnahmen zum Schutzgut Tiere und Boden und Wasser hinaus 

sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

5.2.5 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die 

Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksich-

tigen sind; Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl: 

Es wurde ein Gemeindeweite Potentialanalyse für PV-Freiflächenanlagen innerhalb der 

Gemeinde Bosau erstellt. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass die Vorhabenfläche des B-

Planes Nr. 8 in der Gemeinde Bosau innerhalb einer im Konzept ermittelten Vorrangfläche 

für Freiflächen-PV liegt und damit eine Fläche mit wesentlicher Eignung ist. Unter Berück-

sichtigung des Planungsziels, die Erzeugung erneuerbarer Energien mittels Photovoltaikan-

lagen weiter zu fördern und dafür Flächen zur Verfügung zu stellen, scheiden daher we-

sentlich andere Planungsmöglichkeiten aus. 

5.2.6 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 

Nr. 7 Buchstabe j 

Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vor-

haben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den 

Buchstaben a bis d und i bestehen nicht. Es werden keine Vorhaben geplant, die für 

schwere Unfälle oder Katastrophen anfällig sind. 

5.3 Zusätzliche Angaben 

5.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 

Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, 

die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Bei-

spiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse: 

Die Gemeinde führte eine verbal-argumentative Methode der Umweltprüfung durch, die 

dem gegenwärtigen Wissensstand und in ihrem Umfang und Detaillierungsgrad den allge-

mein anerkannten planerischen Grundsätzen gemäß der bisherigen Rechtslage entspricht. 

Weitergehende technische Verfahren bei der Umweltprüfung wurden nicht verwendet. 

Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben deutlich wurden, ergaben sich 

nicht. 



 Stand: 21.11.2024 

 
 
 PLANUNGSBÜRO OSTHOLSTEIN                                                             Seite 53 von 55 

Seite 53 von 55 
 

5.3.2 Monitoring (gemäß § 4c BauGB); Beschreibung der geplanten Maßnahmen 

zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des 

Bauleitplans auf die Umwelt: 

Nach § 4c BauGB sind die Städte verpflichtet, erhebliche Umweltauswirkungen, die auf 

Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten könnten, zu überwachen. Der Umwelt-

bericht zeigt im Ergebnis, dass unter Berücksichtigung von Vermeidungs-, Minderungs- und 

Kompensationsmaßnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen durch das Vorhaben 

hervorgerufen werden. Die Vorschrift des § 4c BauGB verlangt keine standardmäßige 

Überprüfung der Umweltauswirkungen oder der Durchführung bzw. die Erfolgskontrolle der 

vorgesehenen Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen. Sie stellt le-

diglich auf die unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen ab und sieht in diesem Fall 

die Überprüfung besonders unsicherer Maßnahmen vor. Da das Eintreten nachteiliger 

Auswirkungen nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden kann, sind umfang-

reiche Überwachungsmaßnahmen nicht erforderlich.  

Die Grünlandentwicklung wird durch eine Endbegehung und Anwachspflegemaßnahmen 

kontrolliert.  

5.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Es ist die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage auf einer bisher ackerbaulich genutzten 

Fläche geplant. Die Planung ist mit nachteiligen Auswirkungen auf die Belange des Natur-

schutzes verbunden. Es werden daher Ausgleichsmaßnahmen erforderlich und im Bebau-

ungsplan festgesetzt. Der Ausgleich wird vollumfänglich innerhalb des Plangebietes nach-

gewiesen.  

5.3.4 Referenzliste der Quellen 

▪ „Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“ 

– Gemeinsamer Beratungserlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen 

und Sport und des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur vom 

09.09.2024 

▪ Erlass „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“, Gemein-

samer Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende sowie 

dessen Anlage vom 09.12.2013 

▪ „Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“ – Ministerium für Energiewende, 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, 2017 

▪ „Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen“ – Bun-

desamt für Naturschutz, Skript 247, 2009 
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▪ „Solarparks – Gewinne für die Biodiversität“ – Bundesverband Neue Energiewirtschaft 

(bne) e.V., 2019 

▪ „Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein 

Teil 1: Mengenbewirtschaftung A-RW 1“ – Landesamt für Umwelt des Landes Schles-

wig-Holstein, Stand Februar 2023 

▪ Landschaftsplan der Gemeinde Bosau, Stand 1997  

▪ Ortsbesichtigungen 

 

6 Hinweise  

6.1 Bodenschutz  

Um den Vorsorgegrundsätzen der §§ 1, 4 und 7 des Bundesbodenschutzgesetzes nachzu-

kommen sind folgende Punkte zu beachten: 

Durch Bodenaufträge und Arbeitsfahrzeuge kann es zu Bodenverdichtungen kommen, 

wodurch das Gefüge sowie der Wasser- und Lufthaushalt des Bodens und damit die vor-

handenen Bodenfunktionen beeinträchtigt werden können. Diese Bodenverdichtungen so-

wie Versiegelungen sind zu vermeiden oder zu minimieren. Der Flächenverbrauch durch 

Baustelleneinrichtung (Baustraßen, Lagerplätze u. Ä.) ist möglichst gering zu halten. Dazu 

ist das Baufeld zu unterteilen in Bereiche für Bebauung - Freiland - Garten - Grünflächen 

etc. Baustraßen und Bauwege sind vorrangig dort einzurichten, wo befestigte Wege und 

Plätze vorgesehen sind. Vor der Anlage von Bauwegen ist der humose Oberboden zu ent-

fernen und zwischenzulagern. In den Bereichen, die nach Beendigung der Baumaßnahmen 

nicht überbaut sind, ist die Befahrung zu vermeiden bzw. Maßnahmen zum Schutz gegen 

Bodenverdichtungen zu ergreifen. Beim Ab- und Auftrag von Boden ist die Bodenart sowie 

die Trennung in Oberboden, Unterboden und Ausgangsmaterial zu beachten, um das Ma-

terial umweltgerecht einer weiteren Nutzung zuführen zu können. Nach Abschluss der Ar-

beiten ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Flächen für die Baustel-

leneinrichtungen mit besonderer Aufmerksamkeit fachgerecht durchzuführen (z.B. Boden-

lockerung). Gemäß § 2 des Landesbodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) sind 

Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unver-

züglich der unteren Bodenschutzbehörde mitzuteilen. 

Grundlage für Auffüllungen und Verfüllungen bildet der „Verfüllerlass“ des Ministeriums für 

Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein (Az. V 505-

5803.51-09 vom 14.10.2003) in Verbindung mit der Bundesbodenschutz- und Altlastenver-

ordnung und Ersatzbaustoffverordnung (EBV). 
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Sofern für die Baustraßen und Wege Recyclingmaterial verwendet wird, ist ausschließlich 

solches zu verwenden, das maximal Einbauklasse RC1 der Ersatzbaustoffverordnung ent-

spricht. Zudem ist die Verwendung von Asphaltrecycling im offenen Einbau zu vermeiden.  

Alle anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 

6.2 Archäologie 

Es wird ausdrücklich auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 

hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Stadt der oberen Denkmalschutzbehörde 

mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und 

die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der 

Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu 

dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übri-

gen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unver-

ändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen 

von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier 

Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern 

auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Boden-

beschaffenheit. 

7 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 

Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der B-Plan die Grundlage bildet 

Die Sicherung des allgemeinen Vorkaufsrechts (§ 24 BauGB) sowie des besonderen Vor-

kaufsrechtes (§§ 25 und 26 BauGB) im Plangebiet sind nicht vorgesehen. 

8 Kosten 

Durch die Inhalte des Bebauungsplanes entstehen der Gemeinde keine Kosten. 

9 Billigung der Begründung 

Diese Begründung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Bosau am 

............ gebilligt. 

 

 

Bosau,     Siegel        (Jens Arendt) 
                     - Bürgermeister - 

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 8 ist am …………. rechtskräftig geworden. 


